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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Wegfall des Erörterungstermins zu einem Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
Windpark Lütetsburg GmbH & Co. KG (Az.: 2310/2025) 

 
Die Windpark Lütetsburg GmbH & Co. KG, Landstraße 55, 26524 Lütetsburg, beabsichtigt im Rahmen 
eines Repoweringprojekts auf den Grundstücken in der Gemarkung Lütetsburg, Flur 24, Flurstücke 
11/4, 16, 29/3 und 39 sowie auf den Grundstücken in der Gemarkung Junkersrott, Flur 6, Flurstück 36 
sowie Flur 7, Flurstück 53/3 die Errichtung und den Betrieb von sechs Windenergieanlagen des Typs 
Enercon E-160 EP5 E3 R1 mit einer Nabenhöhe von 119,83 m, einer Gesamthöhe von 199,83 m und 
einer Kapazität von jeweils 5.560 kW. Hierzu sollen elf vorhandene Windenergieanlagen zurückgebaut 
werden.  
 
Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 der 9. BImSchV findet ein Erörterungstermin nicht statt, wenn der 
Vorhabenträger die Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Genehmigungs-
behörde nicht im Einzelfall die Durchführung für geboten hält. Bei dem Repowering von Windenergie-
anlagen soll nach § 16b Absatz 5 BImSchG i. V. m. § 16 Absatz 1 Satz 3 der 9. BImSchV auf einen Erör-
terungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antragsteller diesen beantragt. 
 
Gegen das vorgenannte Vorhaben wurde eine Einwendung erhoben. Der Vorhabenträger hat die 
Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Durchführung wird nicht für geboten 
gehalten. Eine atypische Fallkonstellation, nach der abweichend von der Soll-Vorschrift die Durchfüh-
rung eines Erörterungstermins für geboten gehalten wird, liegt nicht vor. 
 
Daher entfällt der geplante Erörterungstermin am Donnerstag, den 02.07.2026, 09:00 Uhr im Sit-
zungssaal 1.105 des Kreishauses, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich. 
 
Aurich, den 26.06.2026 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
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Bekanntmachung 
Geplantes Landschaftsschutzgebiet 

LSG „Emsmarsch zwischen Terborg und Petkum“ 
 

für den Bereich der Stadt Emden, des Landkreises Aurich und des Landkreises Leer 
 

Öffentliche Auslegung des Verordnungsentwurfes 
 
Der Landkreis Leer plant im Einvernehmen mit der Stadt Emden und dem Landkreis Aurich die Teilbe-
reiche „Terborg-Oldersum“ und „Oldersum-Petkum“ des EU-Vogelschutzgebietes V10 (Emsmarsch 
von Leer bis Emden) als Landschaftsschutzgebiet „Emsmarsch zwischen Terborg und Petkum“ auszu-
weisen. Das Gebiet erstreckt sich auf Flächen der Gemeinde Moormerland auf dem Gebiet des Land-
kreises Leer, der Gemeinde Ihlow auf dem Gebiet des Landkreises Aurich sowie der Stadt Emden. Das 
geplante Landschaftsschutzgebiet weist eine Größe von ca. 1504 ha auf. 
 

 
 
Mit Erlass vom 20.12.2023 hat das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
die Zuständigkeit gemäß § 32 Abs. 2 des Niedersächsischen Naturschutzgesetz (NNatSchG) vom 
19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) für die hoheitliche Sicherung der oben genannten Teilbereiche des EU-
Vogelschutzgebietes V10 „Emsmarsch von Leer bis Emden“ auf den Landkreis Leer übertragen.  

 
Im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens vom 24.06.2024 bis 18.08.2024 wurden die eingegan-
genen Stellungnahmen sorgfältig ausgewertet, gewürdigt und gewichtet. Unter Ausnutzung des zu-
stehenden Normsetzungsermessens wurden im Einvernehmen mit der Stadt Emden und dem Land-
kreis Aurich Änderungen am Verordnungstext vorgenommen. Da der Verordnungsentwurf wesentlich 
geändert wurde, ist das Beteiligungsverfahren zu wiederholen. Stellungnahmen, die bereits in der ers-
ten öffentlichen Auslegung eingereicht wurden, befinden sich im laufenden Abwägungsverfahren. Sie 
behalten ihre Gültigkeit. 
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Der geänderte Verordnungsentwurf und die Begründung jeweils als Änderungsfassung (Änderungen 

sind in roter und fett hervorgehobener Schrift dargestellt) und Entwurfsfassung sowie die zugehöri-
gen Karten liegen gem. § 14 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 19 NNatSchG vom  

 
06.07.2026 bis einschließlich 31.08.2026 

 
bei den folgenden Verwaltungen während der jeweiligen Dienststunden oder nach telefonischer Ver-
einbarung aus: 
 

 Landkreis Leer, Bergmannstraße 37, 26789 Leer 
o Terminvereinbarung: Tel.: 0491/926 1418 

 Gemeinde Moormerland, Theodor-Heuss-Straße 12, 26802 Moormerland 
o Terminvereinbarung: Tel.: 04954/801 155 

 Landkreis Aurich, Kirchdorfer Straße 7-9, 26603 Aurich 
o Terminvereinbarung: Tel.: 04941/166 200 

 Gemeinde Ihlow, Alte Wieke 6, 26632 Ihlow 
o Terminvereinbarung: Tel.: 04929/89 303 

 Stadt Emden, Frickensteinplatz 2, 26721 Emden 
o Terminvereinbarung: Tel.: 04921/87 1416 

 
Die zur Einsichtnahme ausliegenden Unterlagen können für die Dauer der Auslegung auch digital über 
die Internetseite des Landkreises Leer unter www.landkreis-leer.de/Ortsübliche-Bekanntmachungen 
eingesehen werden.  
 
In der Auslegungszeit vom 06.07.2026 bis einschließlich 31.08.2026 kann jedermann bei den oben 
genannten Verwaltungen Bedenken oder Anregungen zur geplanten Landschaftsschutzgebietsverord-
nung vorbringen.  
 
Aurich, den 26.06.2026  
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat  
Meinen  
 

 
Satzung 

über die Schülerbeförderung im Landkreis Aurich 
 
Aufgrund § 10 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) in 
Verbindung mit § 114 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) in der Fassung vom 03.03.1998 
(Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 51) hat der 
Kreistag des Landkreises Aurich in seiner Sitzung am 23.06.2026 folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Grundsätze der Schülerbeförderung und der Kostenerstattung 
 

(1) Der Landkreis Aurich ist Träger der Schülerbeförderung. Diese Satzung regelt den Anspruch auf 
Beförderung bzw. Kostenerstattung der Aufwendungen für den Schulweg der Schülerinnen und 
Schüler, die ihren Wohnsitz im Landkreis Aurich haben. Darüber hinaus werden Regelungen zur 
Verkehrssicherheit in der Schülerbeförderung im öffentlichen Personennahverkehr getroffen.  

http://www.landkreis-leer.de/Bekanntmachungen
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(2) Die Beförderungs- und Erstattungspflicht im Rahmen dieser Satzung besteht in der Regel nur für 
den Weg zur nächstgelegenen Schule der gewählten Schulform gemäß §§ 114 Abs. 3 und  
183c Abs. 5 NSchG. Der Landkreis Aurich als Träger der Schülerbeförderung kann zur Steuerung 
der Schulentwicklung Ausnahmen von Satz 1 zulassen.  
 

(3) Bei einem Besuch einer Schule, bei der es sich nicht um die nächstgelegene Schule der gewähl-
ten Schulform handelt, werden die Beförderungskosten bis zu der Höhe übernommen, wie sie 
zur nächstgelegenen Schule der gleichen Schulform entstünden. Die darüberhinausgehenden 
Kosten werden nur übernommen, wenn der Schulbesuch der weiter entfernt gelegenen Schule 
auf Anordnung der Schulbehörde erfolgt. 
 

(4) Besucht eine Schülerin bzw. ein Schüler eine Schule nach § 142 NSchG (Ersatzschule) bzw. nach  
§ 158 Abs. 1 NSchG (Ergänzungsschule), bei der es sich nicht um die nächstgelegene Schule der 
gewählten Schulform handelt, so bemisst sich die Beförderungs- und Erstattungspflicht im Rah-
men dieser Satzung nach dem Weg zur nächstgelegenen öffentlichen Schule der gewählten 
Schulform.  
 

(5) Besucht eine Schülerin bzw. ein Schüler eine Schule nach § 142 NSchG (Ersatzschule) bzw. nach  
§ 158 Abs. 1 NSchG (Ergänzungsschule), bei der es sich um die nächstgelegene Schule der ge-
wählten Schulform handelt, so ist für die Beförderungs- und Erstattungspflicht im Rahmen dieser 
Satzung der Weg zur besuchten Schule zugrunde zu legen. 
 

(6) Liegt die nächstgelegene Schule der gewählten Schulform außerhalb des Gebietes des Landkrei-
ses Aurich, werden nach § 114 Abs. 3 Satz 5 NSchG die Beförderungskosten nur bis zu der Höhe 
übernommen, die dem Preis eines Jugendtickets im Gebiet der Verkehrsregion Ems Jade (VEJ) 
entspricht. Ein Anspruch auf Beförderung im Freigestellten Schülerverkehr besteht nicht, es sei 
denn, es wird eine Förderschule besucht. 
 

(7) Maßgeblich für die Ermittlung der Mindestentfernungen nach § 2 Abs. 1 ist der kürzeste und 
zumutbare Fußweg zwischen der Haustür des Wohngebäudes der Schülerin bzw. des Schülers 
und dem nächstgelegenen Eingang des Schulgebäudes der von der Schülerin bzw. des Schülers 
besuchten Schule. 
 

(8) Für den Weg zur nächsten Haltestelle eines vom Landkreis bestimmten Beförderungsmittels be-
steht der Anspruch nur, wenn der kürzeste Weg zwischen der Haltestelle und der Haustür der 
des Wohngebäudes der Schülerin bzw. des Schülers und dem nächstgelegenen Eingang der von 
der Schülerin bzw. dem Schüler besuchten Schule die Mindestentfernung nach § 2 Abs. 1 über-
schreitet. 
 

(9) Bei auftretenden Unterrichtsausfällen besteht kein Anspruch auf Beförderung außerhalb des 
Fahrplanes. Dies gilt entsprechend für Beförderungen im Rahmen einer vom Landkreis Aurich 
bereitgestellten Beförderungsleistung im Sinne dieser Satzung (Individualbeförderung mit Taxen 
bzw. Mietwagen). 
 

(10) Im Rahmen dieser Satzung besteht für verspätete oder ausgefallene Fahrten des öffentlichen 
Personennahverkehrs kein Anspruch auf Erstattung oder Entschädigung durch den Landkreis 
Aurich. Entsprechende Ansprüche sind im Rahmen der Fahrgastrechte bei den durchführenden 
Verkehrsunternehmen geltend zu machen. 
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§ 2 
Anspruchsvoraussetzungen 

 
(1) Ein Anspruch im Rahmen dieser Satzung besteht für Schülerinnen und Schüler im Sinne des  

§ 114 Abs. 1 Satz 2 NSchG, wenn ihr Schulweg gemäß § 114 Abs. 2 Satz 1 NSchG die folgende 
Mindestlänge überschreitet: 

 
a) für Kinder, die einen Schulkindergarten besuchen, und für Kinder, die an 
 Sprachfördermaßnahmen gemäß § 64 Abs. 3 NSchG teilnehmen    2 km 
 
b) für Schülerinnen und Schüler des Primarbereichs in den  
 Schuljahrgängen 1 bis 4    2 km 
 
c) für Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I in den 
 Schuljahrgängen 5 bis 6    3 km 
 
d) für Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I in den 
 Schuljahrgängen 7 bis 10    4 km 
 
e) für Schülerinnen und Schüler der Berufseinstiegsschulen sowie der 
 Berufsfachschulen gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 3 und 4 NSchG    5 km 
 

(2)  Anspruch auf Schülerbeförderung unter Anwendung der Entfernungsgrenzen aus § 2 Abs. 1 ha-
ben, soweit andere Kostenträger nicht vorhanden sind, ferner  

 
a) Schülerinnen und Schüler, wenn sie an Sprachfördermaßnahmen nach § 54a NSchG teil-

nehmen bis zum Ende des Schuljahres, in dem sie das 18 Lebensjahr vollenden,  
 

b) schulpflichtige Jugendliche, die im Rahmen des § 69 Abs. 4 NSchG eine Jugendwerkstatt 
besuchen oder an einer Schulersatzmaßnahme teilnehmen.  
 

c) Schülerinnen und Schüler im Sinne des § 2 Abs. 1 Buchstaben c, d und e, die an einem 
Betriebspraktikum oder einer verpflichtenden berufspraktischen Maßnahme teilnehmen. 
 

d) Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Maßnahme des Amtes für Jugend, Familie 
u. Soziales des Landkreises Aurich vorübergehend einen neuen Wohnort zugewiesen be-
kommen, für die Beförderung zur bisherigen Schule. 
 

(3) Unabhängig von den in Abs. 1 genannten Mindestentfernungen übernimmt der Landkreis in be-
sonders begründeten Ausnahmefällen die Beförderung oder die Erstattung der notwendigen 
Aufwendungen, wenn der Schulweg zu Fuß nach den objektiven Gegebenheiten besonders ge-
fährlich oder ungeeignet ist. Die Entscheidung darüber, ob ein Schulweg besonders gefährlich 
ist, ist nach Anhörung der Verkehrssicherheitskommission zu treffen. Die im Straßenverkehr üb-
licherweise auftretende Gefahr ist keine Gefahr im Sinne dieser Satzung. 

 
(4) Für Schülerinnen und Schüler, die wegen einer dauernden oder vorübergehenden Behinderung 

befördert werden müssen, besteht gemäß § 114 Abs. 2 Satz 2 NSchG ein Anspruch unabhängig 
von den Mindestentfernungen nach Abs. 2. Ein Lern- oder Sprachdefizit stellt in der Regel keine 
Behinderung im Sinne des Schulgesetzes dar. 

 
a) Der Nachweis der Beförderungsbedürftigkeit bei einer Behinderung erfolgt grundsätzlich 

durch Vorlage eines fachärztlichen Attestes. Der Landkreis Aurich behält sich vor, die Vor-
lage einer amtsärztlichen Bescheinigung zu verlangen. 
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b) Für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung 
erfolgt der Nachweis der Beförderungsbedürftigkeit durch Vorlage eines Förderbescheids 
des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung mit dem Förderbedarf geistige Entwick-
lung. 
 

(5) Ein Anspruch im Rahmen dieser Satzung besteht auch bei einem Besuch der im Rahmen der 
genehmigten offenen oder teilgebundenen Ganztagsschule gemäß § 23 NSchG vorgesehenen 
Angebote. 
 

(6) Bei Schulwanderungen, Schullandheimaufenthalten, Besichtigungen, Schulfesten u. ä. Veran-
staltungen besteht der Anspruch nur für den Weg zur Schule zu den gewöhnlichen Schulanfangs-
zeiten mit den üblicherweise zur Verfügung stehenden Beförderungsmitteln  
 

(7) Ein Anspruch im Rahmen dieser Satzung besteht ebenfalls bei Fahrten zum Betriebspraktikum, 
wenn der kürzeste Weg zwischen Wohnort und Praktikumsstelle die Mindestentfernung nach § 
2 Abs. 1 überschreitet. Der Anspruch beschränkt sich auf die Ausstellung eines Jugendtickets im 
Gebiet der Verkehrsregion Ems-Jade bzw. auf die Erstattung der Kosten für ein solches Jugend-
ticket. Bei einer Praktikumsstelle außerhalb des Gebietes des Landkreises Aurich gilt dieses ent-
sprechend. 
 
Sofern für ein Kind bereits eine Beförderung im freigestellten Schülerverkehr genehmigt wurde, 
können auf Antrag Fahrtkosten erstattet oder eine Mietwagenbeförderung bewilligt werden, 
wenn der Praktikumsplatz innerhalb eines Radius von 30 km um den Wohnort der Schülerin bzw. 
des Schülers liegt. Bei der Entfernungsbegrenzung können auf Antrag in besonders gelagerten 
Fällen Ausnahmen zugelassen werden, wenn ein geeigneter Praktikumsplatz im genannten Um-
kreis nicht gefunden werden konnte und eine Genehmigung der Schule vorliegt. 
 

§ 3 
Zumutbare Schulwegzeiten 

 
(1) Eine Überschreitung der zu berücksichtigenden Belastbarkeit einer Schülerin bzw. eines Schülers 

gemäß § 114 Abs. 2 Satz 2 NSchG liegt grundsätzlich nicht vor, soweit folgende Schulwegzeiten 
für den Schulweg in eine Richtung nicht überschritten werden.  

 
Es handelt sich hierbei um die reine Wegezeit ohne Berücksichtigung von Wartezeiten vor und 
nach Benutzung des öffentlichen Verkehrsmittels. 

a) für Kinder, die einen Schulkindergarten besuchen, und für Kinder, die an  
Sprachfördermaßnahmen gemäß § 64 Abs. 3 NSchG teilnehmen  45 Min. 
 

b) für Schülerinnen und Schüler des Primarbereichs in den  
Schuljahrgängen 1 bis 4 45 Min. 
 

c) für Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I in den  
Schuljahrgängen 5 bis 6 60 Min. 
 

d) für Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I in den 
Schuljahrgängen 7 bis 10 75 Min. 
 

e) für Schülerinnen und Schüler der Berufseinstiegsschulen sowie der 
Berufsfachschulen gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 3 und 4 NSchG 90 Min. 
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(2) Für Schülerinnen und Schüler, die die folgenden Schulen besuchen, gelten von Abs. 1 abwei-
chende Schulwegzeiten als zumutbar: 

 
a) Ersatzschulen gemäß § 142 NSchG und Ergänzungsschulen gemäß § 158 NSchG, 

 
b) Schulen, die nicht identisch mit den nach Schulbezirkseinteilung zu besuchenden Schulen 

sind, und für deren Besuch gemäß § 63 Abs. 3 Satz 4 NSchG oder gemäß § 137 NSchG eine 
Genehmigung von der Schulbehörde erteilt wurde, 
 

c) Schulen, die als Folge eines nach § 63 Abs. 4 NSchG in Anspruch genommenen Wahlrechts 
besucht werden, 
 

d) Schulen, deren Einzugsgebiet das gesamte Kreisgebiet umfasst. 
 

Eine Überschreitung der zu berücksichtigenden Belastbarkeit einer Schülerin bzw. eines Schülers 
gemäß § 114 Abs. 2 Satz 2 NSchG liegt in diesen Fällen grundsätzlich nicht vor, soweit eine Schul-
wegzeit von 90 Minuten für den Schulweg in eine Richtung nicht überschritten wird. Es handelt 
sich hierbei um die reine Wegezeit ohne Berücksichtigung von Wartezeiten vor und nach Benut-
zung des öffentlichen Verkehrsmittels. 
 

(3) Die zumutbaren Schulwegzeiten nach den Abs. 1 und 2 finden in den folgenden Ausnahmefällen 
keine Anwendung: 

 
a) für Schülerinnen und Schüler von Förderschulen, die im freigestellten Schülerverkehr ge-

bracht bzw. von der Schule abgeholt werden (vgl. § 4 Abs. 1) und 
 

b) für Schülerinnen und Schüler der Stadt Norderney u. der Gemeinden Juist u. Baltrum, sofern 
sie auf Fährverbindungen angewiesen sind. 
 

(4) Bei der Berechnung der Schulwegzeiten sind je 200 m Fußweg 3 Minuten für Schülerinnen und 
Schüler im Primarbereich und je 250 m Fußweg 3 Minuten für andere Schülerinnen und Schüler 
anzusetzen. 

 
§ 4 

Im Rahmen der Schülerbeförderung zu benutzende Verkehrsmittel 
 

(1) Die Schülerin bzw. der Schüler hat das vom Landkreis Aurich bestimmte Beförderungsmittel zu 
benutzen. Die Beförderung erfolgt grundsätzlich im Rahmen des öffentlichen Personennahver-
kehrs. Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen, wie z. B. einer dauernden oder vorüber-
gehenden Behinderung der Schülerin bzw. des Schülers, erfolgt die Beförderung durch den vom 
Landkreis Aurich organisierten und beauftragten freigestellten Schülerverkehr nach Freistel-
lungsverordnung (FVO). 
 

(2) Es besteht kein Anspruch auf Beförderung mit einem besonderen Beförderungsmittel und kein 
Anspruch auf Mitbeförderung einer Begleitperson. 
 

(3) Es besteht kein Anspruch auf Einrichtung eines entsprechenden ÖPNV-Angebotes. 
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§ 5 
Erstattung von Aufwendungen 

 
(1) Auf Antrag kann zur Schülerbeförderung ein privates Kraftfahrzeug gegen Erstattung der not-

wendigen Aufwendungen eingesetzt werden, wenn Beförderungsmittel gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 
grundsätzlich nicht zur Verfügung stehen.  

 
Als notwendige Aufwendungen für den Schulweg gelten: 

 
a) Bei Benutzung öffentlicher Transportmittel die günstigsten Tarife. Die Benutzung von öf-

fentlichen Verkehrsmitteln kann als unzumutbar anerkannt werden, wenn 
 
- die Unzumutbarkeit aus zwingenden gesundheitlichen Gründen ärztlich bescheinigt 

wurde in Einzelfällen kann ein amtsärztliches Gutachten gefordert werden 
 

- nachweislich für den Wohnort eine öffentliche Verkehrsanbindung im Umkreis der 
nach § 2 Abs. 1 genannten Entfernung nicht besteht 
 

- der Träger der Schülerbeförderung dies in besonderen Fällen feststellt. 
 

b) Bei Benutzung eines als Transportmittel bestimmten privaten Personenkraftwagen der 
gemäß § 5 Abs. 3 der Niedersächsischen Reisekostenverordnung (NRKVO) gültige Entschä-
digungsbetrag pro gefahrenen Kilometer, wenn die Fahrten vorrangig zum Zwecke der 
Schülerbeförderung durchgeführt werden. Bei Mitnahme weiterer Schülerinnen und 
Schüler erhöht sich dieser Betrag für jede Schülerin / jeden Schüler um 0,10 € je Entfer-
nungskilometer. 
 
Für Schülerinnen und Schüler, die im Rollstuhl sitzend befördert werden müssen, wird für 
die Hin- und Rückfahrt je Entfernungskilometer ein Betrag von 1,40 € erstattet. 
 

c) Bei Benutzung eines privaten PKW zum Besuch eines Betriebspraktikums werden die Kos-
ten bis zur Höhe des Betrages für ein monatliches Jugendticket im Gebiet der Verkehrsre-
gion Ems-Jade übernommen. 
 

(2)  Der Anspruch auf Ersatz der notwendigen Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel kann nur durch Vorlage der Originalfahrkarten geführt werden. 

 
(3)  Der Anspruch auf Erstattung der notwendigen Aufwendungen muss bis spätestens zum 31.10. 

eines jeden Jahres für das zurückliegende Schuljahr beim Landkreis Aurich geltend gemacht wer-
den. Erstattungsansprüche bis zu einer Summe von 10,00 € können nicht anerkannt werden. 

 
§ 6 

Anzahl der Fahrten je Schule 
 

(1) Die Schülerbeförderung ist grundsätzlich durch eine Anfahrt und zwei Abfahrten je Schule zu 
gewährleisten. Maßgeblich für die Schülerbeförderung sind die Unterrichtszeiten der Schulen; 
für darüberhinausgehende Betreuungsangebote vor oder nach dem Unterricht besteht kein An-
spruch auf Schülerbeförderung. 
 

(2) Ganztagsschulen erhalten eine zusätzliche Abfahrt im Nachmittagsbereich.  
 

(3) Die Stundenpläne der Schulen sind auf die Fahrpläne der Verkehrsunternehmen abzustimmen. 
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§ 7 
Verkehrssicherheit im öffentlichen Personennahverkehr 

 
(1) Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere an den 

Bushaltestellen und in den Bussen, können Verkehrshelfer eingesetzt werden, deren Ausbildung 
durch den Landkreis Aurich organisiert wird. 
 

§ 8 
Sonstige Rahmenbedingungen 

 
(1) Die Landrätin/ der Landrat wird ermächtigt, mit Zustimmung des Kreisausschusses zu dieser Sat-

zung Rahmenbedingungen festzulegen. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Aurich tritt am 01.08.2026 in Kraft. Mit dem 
Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung vom 01.08.2017 außer Kraft.  
 
Aurich, den 23.06.2026 
 
Landkreis Aurich 
 
Landrat 
Meinen 
 

 
Taxenordnung des Landkreis Aurich  

 
Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) vom 8. August 1990 (BGBl. I  
S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Mai 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 
148) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr (ZustVO-Verkehr) 
vom 25. August 2014 (Nds. GVBl. S. 249) (VORIS 20120) zuletzt geändert durch ÄndVO vom 27. März 
2016 (Nds. GVBl. S. 73) hat der Kreistag des Landkreises Aurich in der Sitzung vom 23.06.2026 folgende 
Verordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Verordnung gilt im Pflichtfahrgebiet des Landkreis Aurich für den Verkehr mit den in Aurich 
konzessionierten Taxis.  
 
(2) Die Rechte und Pflichten der Taxiunternehmerin oder des Taxiunternehmers nach dem PBefG, nach 
den zu seiner Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften (BOKraft) und nach den zum Verkehr mit 
Taxis erteilten Genehmigungen bleiben unberührt.  
 
(3) Die Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Gelegenheitsver-
kehr mit Taxis findet daneben Anwendung.  
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§ 2 
Bereitstellung von Taxis 

 
(1) Taxis dürfen im Landkreis Aurich nur auf den behördlich zugelassenen und gekennzeichneten Taxi-
standplätzen bereitgestellt werden. § 5 Abs. 1 dieser Taxiordnung bleibt unberührt.  
 
(2) Taxistandplätze sind durch das amtliche Verkehrszeichen 229 der StVO gekennzeichnet.  
 
(3) Jeder Unternehmer ist berechtigt und nach § 4 dieser Verordnung zur Sicherstellung des Dienstbe-
triebes verpflichtet, sein Taxi auf den gekennzeichneten Taxistandplätzen bereitzustellen 
 

§ 3 
Ordnung auf den Taxistandplätzen 

 
(1) Die Taxis sind in der Reihenfolge ihrer Ankunft am Taxistand bereitzustellen. Jede Lücke ist unver-
züglich durch Nachrücken des nächsten Taxis aufzufüllen.  
 
(2) Den Fahrgästen steht die Wahl des Taxis frei. Wünscht ein Fahrgast von einem anderen als dem an 
der ersten Stelle der Reihe stehenden Taxi befördert zu werden, muss diesem Taxi von den übrigen 
Taxifahrern die Möglichkeit zum Ausscheren eingeräumt werden.  
 
(3) Diejenigen Taxis, die außerhalb der gekennzeichneten Taxistandplätze auf das Freiwerden eines 
besetzten Taxistandplatzes warten müssen, dürfen keine Fahrgäste aufnehmen.  
 
(4) Auf Taxistandplätzen dürfen die Taxis nicht instandgesetzt, gereinigt oder gewaschen werden. Je-
der unnötige Lärm oder unnötiges Laufenlassen des Motors sowie jede sonstige Belästigung der Pas-
santen hat zu unterbleiben.  
 
(5) Der Straßenreinigung muss jederzeit Gelegenheit gegeben werden, ihren Reinigungspflichten auf 
den Taxiständen nachzukommen.  
 

§ 4 
Dienstbetrieb und Arbeitszeit 

 
(1) Die Taxiunternehmerin bzw. der Taxiunternehmer ist verpflichtet ihre/seine Fahrzeuge so einzu-
setzen, dass grundsätzlich alle Personen zeitnah im Geltungsbereich dieser Verordnung befördert wer-
den können.  
 
(2) Bereitstellen und Einsatz der Taxis können durch einen von Vereinigungen des Taxigewerbes oder 
vom örtlichen Taxigewerbe gemeinsam aufgestellten Dienstplan für alle zugelassenen Taxis auf allen 
Taxiplätzen geregelt werden. Der Dienstplan ist unter Berücksichtigung der Arbeitszeitvorschriften und 
der zur Ausübung von Wartungs- und Pflegearbeiten erforderlichen Zeit aufzustellen. Die Genehmi-
gungsbehörde kann verlangen, dass ihr die Dienstpläne zur Genehmigung vorgelegt werden.  
 
(3) Zur Sicherstellung des Nachtverkehrs sind Taxis in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr entspre-
chend dem im Pflichtfahrgebiet zu erwartenden Bedarf bereitzuhalten. Fahrten innerhalb dieses Zeit-
raums können von Fahrgästen im Vorfeld bei den Taxiunternehmen verbindlich vorbestellt werden. 
 
(4) Die Genehmigungsbehörde kann selbst einen Dienstplan aufstellen, wenn die Taxiunternehmerin-
nen bzw. Taxiunternehmer von der Möglichkeit des Absatzes 2 keinen oder nur unzulänglichen Ge-
brauch machen. Der Landkreis Aurich als Genehmigungsbehörde behält es sich vor, dann regelnd ein-
zugreifen, wenn die Regelungen der Abs. 1,2 und 3 nicht eingehalten werden.  
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(5) Kann oder soll ein Taxi für einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden nicht bereitgehalten werden, 
ist die Genehmigungsbehörde unverzüglich unter Angabe des Grundes hiervon in Kenntnis zu setzen. 
Ersatzfahrzeuge sind vor dem ersten Einsatz durch die Genehmigungsbehörde genehmigen zu lassen.  
 
(6) Verlangt der Fahrgast eine Quittung über den Beförderungspreis, ist diese unter Angabe der Fahrt-
strecke und des amtlichen Kennzeichens des Taxis zu erteilen.  
 
(7) Rundfunkgeräte dürfen bei der Fahrgastbeförderung nur mit Zustimmung der Fahrgäste betrieben 
werden.  
 

§ 5 
Funkgeräte 

 
(1) Mit Funkgeräten ausgerüstete Taxis dürfen während und unmittelbar nach der Ausführung eines 
Fahrauftrages durch die Funkzentrale direkt zu den nächsten Fahrgästen beordert werden.  
 
(2) Funkgeräte sind während der Fahrgastbeförderung nur so laut einzustellen, dass die Fahrgäste hier-
durch nicht belästigt werden. Sie dürfen nur in dem für den Einsatz erforderlichen Umfang verwendet 
werden. Gleiches gilt für Mobiltelefone mit entsprechender Freisprecheinrichtung. 
 
(3) Die Vorschriften über die Inbetriebnahme von Funkgeräten bleiben unberührt.  
 
(4) Die Taxis sind mit einem Navigationsgerät oder eine App mit aktueller Navigationssoftware gem.  
§ 28 a BOKraft auszustatten. 
 

§ 6 
Beförderungsbedingungen 

 
(1) Der Fahrgast hat die freie Platzwahl. Alle Fahrgastplätze, insbesondere der Beifahrersitz, sind dazu 
durch die Taxifahrerinnen und Taxifahrer des Taxis von Gegenständen freizuhalten. Sollten sich meh-
rere Fahrgäste beim gleichzeitigen Transport nicht über die Platzwahl einigen können, entscheidet al-
lein und ausschließlich die Taxifahrerin bzw. der Taxifahrer. Darüber hinaus haben die Taxifahrerinnen 
und Taxifahrer den Wünschen des Fahrgastes zu entsprechen, soweit eine ordnungsgemäße und si-
chere Personenbeförderung sowie die Sicherheit der Taxifahrerinnen und Taxifahrer nicht gefährdet 
werden und es zumutbar ist. Insbesondere sind auf Verlangen des Fahrgastes Schiebedach und die 
Fenster zu schließen.  
 
(2) Die Erfüllung mehrerer Beförderungsaufträge zur selben Zeit und/oder Besorgungen während der 
Fahrgastbeförderung sind den Taxifahrerinnen und Taxifahrern nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
der Fahrgäste gestattet.  
 
(3) Gepäck, ausgenommen kleines Handgepäck, ist im Kofferraum des Fahrzeuges unterzubringen. So-
weit es die Betriebssicherheit zulässt, können Taxifahrerinnen und Taxifahrer gestatten, dass das Ge-
päck auch anders untergebracht wird. Der Kofferraum ist bis auf das für den ordnungsgemäßen Fahr-
betrieb erforderliche Zubehör für die Gepäckaufnahme freizuhalten.  
 
(4) Die Entscheidung, ob Tiere mitgenommen werden, obliegt den Taxifahrerinnen und Taxifahrern. 
Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden. Bei der Mitnahme sind angemessene Maß-
nahmen zur Sicherung der Tiere (z. B. Transportbox) zu nutzen. Blindenführ- oder Assistenzhunde sind 
nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 S. 2 der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im 
Personenverkehr in dem Taxi mitzunehmen, wenn eine Person, in deren Schwerbehindertenausweis 
die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen ist, einen Fahrauftrag erteilt.  
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(5) Die Taxifahrerinnen und Taxifahrer haben hilfebedürftigen Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen, 
beim Anlegen des Sicherheitsgurtes sowie beim Ein- und Ausladen des Gepäcks oder Mobilitätshilfen 
behilflich zu sein. Ist eine Beförderung aufgrund der Bauart des Fahrzeuges nicht möglich, so sollte der 
Fahrzeugführer versuchen, die Beförderung durch ein anderes Taxi zu ermöglichen.  
 
(6) Bei Beschmutzung des Taxis durch den Fahrgast hat dieser für die Reinigung und daraus entste-
hende Kosten für Ausfallzeiten aufzukommen. Der Fahrgast ist in einem solchen Fall verpflichtet, seine 
persönlichen Daten (Name, Vorname und Anschrift) korrekt anzugeben. Die Daten sind nach vollstän-
diger Begleichung der Kosten unverzüglich zu löschen.  
 
(7) Beförderungsaufträge sind unabhängig von der Strecke oder dem Entgelt auszuführen.  
 

§ 7 
Verhalten während des Dienstbetriebes 

 
(1) Die Taxifahrerinnen und Taxifahrer haben sich während des Dienstbetriebes rücksichtsvoll, beson-
nen und höflich zu verhalten und dabei den Wünschen des Fahrgastes zu entsprechen.  
 
(2) Die Kleidung und das Fahrzeug müssen während des Fahrdienstes stets ordentlich und sauber sein. 
Beschädigungen am Fahrzeuginnenbereich und Fahrzeugaußenbereich sind unverzüglich durch den 
Konzessionsinhaber zu beheben.  
 
(3) Das Rauchen in den Taxis ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m § 2 Nr. 2b Bundesnichtrauchergesetz 
verboten. Dies gilt auch während der Bereitstellung am Taxiplatz oder während eventueller Leerfahr-
ten.  
 

§ 8 
Mitführen der Taxiordnung 

 
Diese Verordnung ist in jedem Taxi mitzuführen und dem Fahrgast auf Verlangen vorzuzeigen. Den 
Taxifahrerinnen und Taxifahrern ist von den Unternehmern diese Verordnung bei Einstellung bekannt-
zugeben 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen diese Taxiordnung können gemäß § 61 Abs. 1 Ziffer 4 in Verbindung mit 
Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu  
10.000 Euro geahndet werden, soweit nicht nach anderen Vorschriften eine Strafe zu verhängen ist.  
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Taxenordnung 
der Landkreis Aurich vom 01.11.1984 außer Kraft. 
 
Aurich, 23.06.2026 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
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Verordnung 
über Beförderungsentgelte und -bedingungen für den 

Gelegenheitsverkehr mit Taxen auf dem Festland im Landkreis Aurich 
 
Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) vom 8. August 1990 (BGBl. I  
S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Mai 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 
148) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr (ZustVO-Verkehr) 
vom 25. August 2014 (Nds. GVBl. S. 249) (VORIS 20120) zuletzt geändert durch ÄndVO vom 27. März 
2016 (Nds. GVBl. S. 73) hat der Kreistag des Landkreises Aurich in der Sitzung vom 23.06.2026 folgende 
Verordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
1.) Diese Verordnung gilt für die im Landkreis Aurich, außer auf der Insel Norderney, genehmigten 

Taxen für Fahrten innerhalb des Gebietes des Landkreises Aurich, außerhalb der Insel Norderney 
(Pflichtfahrgebiet). 

 
2.) Die Rechte und Pflichten der Taxenunternehmer nach dem Personenbeförderungsgesetz, den 

zu seiner Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften und nach der zum Verkehr mit Taxen er-
teilten Genehmigung, bleiben unberührt. 

 
3.) Bei Fahrten über das Pflichtfahrgebiet hinaus darf der Fahrpreis für die gesamte Wegstrecke vor 

Antritt der Fahrt frei vereinbart werden. Der Fahrzeugführer hat den Fahrgast vor Fahrtbeginn 
hierauf hinzuweisen. Kommt keine Vereinbarung zustande, gelten die für den Pflichtfahrbereich 
festgesetzten Beförderungsentgelte als vereinbart. 

 
4.) Sondervereinbarungen für den Pflichtfahrbereich des Landkreises Aurich sind unter den Voraus-

setzungen des § 51 Abs. 2 PBefG zulässig. Sondervereinbarungen sind dem Landkreis Aurich an-
zuzeigen. 

 
§ 2 

Preisbildung 
 
Die Fahrpreise sind aus dem Entgelt für die Bereitstellung der Taxe bei Beförderungsbeginn (Grundbe-
trag), dem Entgelt für die Fahrleistung (Taxe) sowie den in dieser Verordnung genannten etwaigen 
Zuschlägen und etwaigen Entgelten für Wartezeiten zu bilden. Die Fahrpreise gelten für alle Taxen, 
soweit nicht der Fahrpreis nach § 1 Abs. 3 vereinbart wurde. 
 

§ 3 
Fahrpreis  

 
1.) Grundpreis 
 

Tarif I (für Personenkraftwagen bis fünf Sitzplätzen einschließlich Fahrer): 
 
a) an Werktagen in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 6,50 EURO 
 
b) an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen in der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 

Uhr 7,60 EURO 
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Tarif II (für Personenkraftwagen über fünf Sitzplätzen einschließlich Fahrer): 
 

a) an Werktagen in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 9,00 EURO 
b) an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen in der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 

Uhr 10,00 EURO 
 
2.) Entgelt 

 
Tarif I (für Personenkraftwagen bis fünf Sitzplätzen einschließlich Fahrer): 
 
a) an Werktagen in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr beträgt das Entgelt für Fahrleistun-

gen je angefangene 37,04 m besetzt gefahrene Wegstrecke 0,10 €. Dies entspricht 2,70 
EURO pro Kilometer. 

 
b) an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen in der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 

Uhr beträgt das Entgelt für Fahrleistungen je angefangene 34,48 m besetzt gefahrene 
Wegstrecke 0,10. Dies entspricht 2,90 EURO pro Kilometer. 

 
Tarif II (für Personenkraftwagen über fünf Sitzplätzen einschließlich Fahrer): 
 
a) an Werktagen in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr beträgt das Entgelt für Fahrleistun-

gen je angefangene 31,25 m besetzt gefahrene Wegstrecke 0,10 EURO. Dies entspricht 
3,20 EURO pro Kilometer. 

 
b) an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen in der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 

Uhr beträgt das Entgelt für Fahrleistungen je angefangene 30,30 m besetzt gefahrene 
Wegstrecke 0,10. Dies entspricht 3,30 € pro Kilometer. 

 
3.) Wartezeit (Tarif I und II) 

 
Die Wartezeit beträgt 0,10 EURO je angefangene 7,83 Sekunden (46,00 € je Stunde). 

 
4.) Zuschläge (Tarif I und II) 

 
a) Mitnahme eines Fahrrades: 5,00 EURO 
b) Mitnahme eines Hundes: 2,50 EURO 
c) Mitnahme von Gepäck mit mehr als 20 kg: 2,50 EURO 
 
Blindenhunde als Begleiter von Blinden werden frei befördert. 

 
§ 4 

entfällt 
 

§ 5 
Preisbindung 

 
Die in dieser Verordnung festgesetzten Entgelte sind Festpreise. Sie dürfen weder über- noch unter-
schritten werden. 
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§ 6 
Fahrpreisanzeiger 

 
1.) Für die Berechnung des Fahrpreises nach Maßgabe dieser Verordnung sind ausschließlich die 

Angaben des geeichten Fahrpreisanzeigers (Taxameteruhr) maßgebend. 
 
2.) Bei Versagen des Fahrpreisanzeigers wird der tarifmäßige Beförderungspreis nach der durchfah-

renen Strecke berechnet. Von dieser Preisberechnung ist der Fahrgast unverzüglich in Kenntnis 
zu setzen. 

 
§ 7 

Fahrtablehnungen 
 
Der Fahrer einer Taxe ist berechtigt, Fahrten auf schlechten nicht befestigten Straßen abzulehnen. 
 

§ 8 
Preisauszeichnung 

 
Ein Abdruck dieser Verordnung ist in der Taxe mitzuführen und dem Fahrgast auf Verlangen zur Ein-
sichtnahme auszuhändigen. Auf Wunsch hat der Fahrer dem Fahrgast eine Quittung über das gezahlte 
Beförderungsentgelt unter Angabe der Fahrstrecke auszustellen. 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können aufgrund des § 61 des Personenbeförderungsge-
setzes als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt zum 10.08.2026 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über Beförderungsentgelte und -bedingungen für den Gelegenheits-
verkehr mit Taxen im Landkreis Aurich vom 01.08.2025 außer Kraft. 
 
Aurich, 23.06.2026 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
 

 
Verordnung 

über Beförderungsentgelte und -bedingungen für den 
Gelegenheitsverkehr mit Taxen auf der Insel Norderney im Landkreis Aurich 

 
Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) vom 8. August 1990 (BGBl. I  
S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Mai 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 
148) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr (ZustVO-Verkehr) 
vom 25. August 2014 (Nds. GVBl. S. 249) (VORIS 20120) zuletzt geändert durch ÄndVO vom 27. März 
2016 (Nds. GVBl. S. 73) hat der Kreistag des Landkreises Aurich in der Sitzung vom 23.06.2026 folgende 
Verordnung beschlossen: 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
1.) Diese Verordnung gilt für die auf der Insel Norderney im Landkreis Aurich, genehmigten Taxen 

für Fahrten innerhalb des Gebietes der Insel Norderney im Landkreises Aurich (Pflichtfahrge-

biet). 

 
2.) Die Rechte und Pflichten der Taxenunternehmer nach dem Personenbeförderungsgesetz, den 

zu seiner Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften und nach der zum Verkehr mit Taxen er-

teilten Genehmigung, bleiben unberührt. 

 
3.) Bei Fahrten über das Pflichtfahrgebiet hinaus darf der Fahrpreis für die gesamte Wegstrecke vor 

Antritt der Fahrt frei vereinbart werden. Der Fahrzeugführer hat den Fahrgast vor Fahrtbeginn 

hierauf hinzuweisen. Kommt keine Vereinbarung zustande, gelten die für den Pflichtfahrbereich 

festgesetzten Beförderungsentgelte als vereinbart. 

 
4.) Sondervereinbarungen für den Pflichtfahrbereich des Landkreises Aurich sind unter den Voraus-

setzungen des § 51 Abs. 2 PBefG zulässig. Sondervereinbarungen sind dem Landkreis Aurich an-

zuzeigen. 

 
§ 2 

Preisbildung 
 
Die Fahrpreise sind aus dem Entgelt für die Bereitstellung der Taxe bei Beförderungsbeginn (Grundbe-
trag), dem Entgelt für die Fahrleistung (Taxe) sowie den in dieser Verordnung genannten etwaigen 
Zuschlägen und etwaigen Entgelten für Wartezeiten zu bilden. Die Fahrpreise gelten für alle Taxen, 
soweit nicht der Fahrpreis nach § 1 Abs. 3 vereinbart wurde. 
 

§ 3 
Fahrpreis  

 
1.) Der Grundpreis beträgt 7,40 EURO. 

 
2.) Das Entgelt für die Fahrleistung beträgt ohne Rücksicht auf die Zahl der Sitzplätze 0,10 EURO pro 

37,04 m gefahrene Wegstrecke. Dies entspricht 2,70 EURO pro Kilometer. 

 
§ 3 a 

Anfahrtskosten 
 
Anfahrtskosten dürfen bis zu 3 km ab den zugewiesenen Standplätzen nicht berechnet werden. Bei 
Fahrten über dieses Gebiet hinaus und sofern die besetzte Fahrt nicht zum Betriebssitz bzw. Standplatz 
zurückführt, ist bei der 3-km-Grenze der Fahrpreisanzeiger in Betrieb zu setzen. 
 

§ 3 b 
Wartezeiten  

 
Wartezeiten sind mit 0,10 Euro je 8 Sek. (45,00 Euro je Stunde) zu vergüten, wenn sie durch den Fahr-
auftrag begründet werden. Von der Berechnung der Wartezeit ist der Fahrgast vorher zu verständigen. 
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§ 3 c 
Zuschläge (Insel Norderney) 

 
1.) Für die Mitnahme von Gepäck über 20 kg ist ein Zuschlag von 2,50 Euro zu berechnen. 

 
2.) Das Entgelt für die Mitnahme eines Hundes beträgt 2,50 Euro. Blindenhunde, die blinde Perso-

nen begleiten, sind frei zu befördern. 

 
3.) Wird vom Fahrgast eine Taxe mit mehr als fünf Sitzplätzen einschließlich Fahrer (es gilt die Ein-

tragung im der Zulassungsbescheinigung) angefordert, ist ein Zuschlag von 6,00 Euro zu entrich-

ten. Auf den höheren Fahrpreis ist der Fahrgast bei Bestellung der Taxe oder bei der Auftragsan-

nahme am Taxenstellplatz hinzuweisen. Ist der Hinweis unterblieben, darf der Zuschlag nicht 

erhoben werden. 

 
§ 4 

entfällt 
 

§ 5 
Preisbindung 

 
Die in dieser Verordnung festgesetzten Entgelte sind Festpreise. Sie dürfen weder über- noch unter-
schritten werden. 
 

§ 6 
Fahrpreisanzeiger 

 
1.) Für die Berechnung des Fahrpreises nach Maßgabe dieser Verordnung sind ausschließlich die 

Angaben des geeichten Fahrpreisanzeigers (Taxameteruhr) maßgebend. 

 
2.) Bei Versagen des Fahrpreisanzeigers wird der tarifmäßige Beförderungspreis nach der durchfah-

renen Strecke berechnet. Von dieser Preisberechnung ist der Fahrgast unverzüglich in Kenntnis 

zu setzen. 

 
§ 7 

Fahrtablehnungen 
 
Der Fahrer einer Taxe ist berechtigt, Fahrten auf schlechten nicht befestigten Straßen abzulehnen. 
 

§ 8 
Preisauszeichnung 

 
Ein Abdruck dieser Verordnung ist in der Taxe mitzuführen und dem Fahrgast auf Verlangen zur Ein-
sichtnahme auszuhändigen. Auf Wunsch hat der Fahrer dem Fahrgast eine Quittung über das gezahlte 
Beförderungsentgelt unter Angabe der Fahrstrecke auszustellen. 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können aufgrund des § 61 des Personenbeförderungsge-
setzes als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 
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§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt zum 10.08.2026 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über Beförderungsentgelte und -bedingungen für den Gelegenheits-
verkehr mit Taxen im Landkreis Aurich vom 01.08.2025 außer Kraft. 
 
Aurich, 23.06.2026 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
 
 

 
B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung der Stadt Aurich über die Ungültigkeit von Dienstsiegeln 

 
1.) Das Dienstsiegel Nr. 4 Standesamt Aurich, Landkreis Aurich wird rückwirkend zum 22.06.26 für 

ungültig erklärt. Der Siegelabdruck hat einen Durchmesser von ca. 2,7 cm. Mittig aufgedruckt ist 
das Sachsenross. 

 
2.) Das Dienstsiegel Buchstabe i Stadt Aurich (Ostfriesland) wird rückwirkend zum 22.06.26 für un-

gültig erklärt. Der Siegelabdruck hat einen Durchmesser von ca. 3,5 cm. Mittig aufgedruckt ist das 
Wappen der Stadt Aurich. 

 
Aurich, den 23.06.2026 
 
Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 
Feddermann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 414 - 

 

Stadt Norden: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 219 V „Westerstraße / Molkereilohne“  
mit örtlichen Bauvorschriften 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 09.06.2020 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 219 V beschlossen. Ziel der Planung ist die Zurverfügungstellung von Wohnraum 
in der Stadt Norden. Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Demnach wird in Verbindung mit § 13 BauGB die Möglichkeit in Anspruch 
genommen, von der Frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BauGB abzusehen. 
 
Das Plangebiet ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird der Entwurf des o.a. Bauleitplans mit der Begründung 
vom 29.06.2026 bis zum 30.07.2026 auf der Internetseite der Stadt Norden unter der Adresse 
https://www.norden.de/Planen-Bauen/Planen/Planungsbeteiligung/ veröffentlicht.  
 
Auf das Internetportal des Landes Niedersachsen https://uvp.niedersachsen.de, über welches die Pla-
nungsunterlagen ebenfalls eingesehen werden können, wird hingewiesen.  
 
Zusätzlich liegen die Unterlagen im oben genannten Zeitraum bei der Stadt Norden unter folgender 
Adresse zur Einsichtnahme öffentlich aus:  
 
Stadt Norden, Am Markt 24, 26506 Norden, Fachdienst 3.1 – Stadtentwicklung.  
 
Für die Vor-Ort-Einsichtnahme der Unterlagen bestehen folgende Möglichkeiten:  

https://www.norden.de/Planen-Bauen/Planen/Planungsbeteiligung/
https://uvp.niedersachsen.de/
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1. Terminbuchung auf der Internetseite der Stadt Norden unter der Adresse http://www.termine-re-
servieren.de/termine/norden/.  
 
2. Terminvergabe am Empfangsschalter des Rathauses der Stadt Norden, Am Markt 15, 26506 Norden. 
Vereinbart werden können Termine in den Zeiten Di. – Do. von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr und von Mo. 
bis Do. von14:30 bis 16:30 Uhr.  
 
3. Telefonische Terminvereinbarung. Die Einsichtnahme der Unterlagen kann nach individueller Ver-
einbarung auch außerhalb der angegebenen Uhrzeiten erfolgen. Kontakt: Herr Niehoff, 04931/923535.   
Termine können frühestens für den darauffolgenden Werktag eingeholt werden. 
 
Die Bekanntmachung ist in der Zeit vom 26.06.2026 – 30.07.2026 gem. § 10 der Hauptsatzung der 
Stadt Norden im Aushang des Rathauses einzusehen sowie im Internet unter der Adresse 
www.norden.de/rathaus/Bekanntmachungen nachzulesen. 
 
Norden, 22.06.2026 
 
Stadt Norden 
 
Der Bürgermeister 
Eiben 
 

 
Haushaltssatzung der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2026 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Nor-
derney in der Sitzung am 24. März 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

 
1 im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbe-

trag 
 

   
1.1 der ordentlichen Erträge auf 38.587.800 EUR 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 38.587.800 EUR 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 EUR 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR 
   
2 im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

   
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.308.100 EUR 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    37.410.300 EUR 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.389.700 EUR 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.549.400 EUR 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.261.900 EUR 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 600.000 EUR 
   
festgesetzt. 
   

http://www.termine-reservieren.de/termine/norden/
http://www.termine-reservieren.de/termine/norden/
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Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 45.959.700 EUR 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 46.559.700 EUR 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.261.900 EUR festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.688.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind gemäß Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 

2026 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-

steuer A) 
380 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H. 
   
2. Gewerbesteuer 360 v. H. 

 
§ 6 

 
a) Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, 

der fünf Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushalts-
jahr übersteigt; das Gleiche gilt für den Finanzhaushalt entsprechend. 

 
b) Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 

NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall vier Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen 
bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen. 

 
c) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von 

§ 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 EUR je Einzelfall nicht über-
schreiten. 

 
d) Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge ab 5.000 EUR. 
 
e) Als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge, die 100.000 EUR je Einzelfall 

überschreiten. 
 
f) Im Rahmen des Jahresabschlusses sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendun-

gen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein. 
 
26548 Norderney, den 24.03.2026 
 
Stadt Norderney 
 
Der Bürgermeister 
Ulrichs 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die nach §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) er-
forderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Aurich am 23. Juni 2026, Az. I/10 150 20 1, 
erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 29. Juni bis zum 7. Juli 2026 zur Ein-
sichtnahme im Rathaus der Stadt Norderney, Zimmer 115, öffentlich aus.  
 
Norderney, 23. Juni 2026 
 
Stadt Norderney 
 
Bürgermeister 
Ulrichs 
 

 
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Wiesmoor 

Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. B 8 4. Änderung 
 
Der Rat der Stadt Wiesmoor hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.06.2026 den Bebauungsplan Nr. 
B 8 4. Änderung als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. B 8 4. Änderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. B 8 4. Änderung kann einschließlich seiner Begründung gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB bei der Stadt Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, Fachbereich 4 – Bauangelegenheiten, 
2. Obergeschoss, Zimmer Nr. 205, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jeder-
mann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.  
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Der Bauleitplan wird ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Wiesmoor unter der Adresse  
https://www.stadt-wiesmoor.de/Bauen-Wohnen-und-Grundstuecke/Bauleitplanung.htm zur Verfü-
gung gestellt.  
Die für die Stellungnahmen zu Schall angewandten Vorschriften und Regelwerke (u.a. DIN 18005-1, 
TA-Lärm, verschiedene VDI-Richtlinien, technische Berichte, Leitfäden) können ebenfalls bei der oben 
genannten Stelle eingesehen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren ge-
stellt ist, wird hingewiesen. 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 
Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
 
Auf den Aushang dieser Bekanntmachung im Aushangkasten am Rathaus der Stadt Wiesmoor, Haupt-
str. 193, 26639 Wiesmoor, wird hingewiesen und ist im Internet unter der Adresse www.stadt-
wiesmoor.de nachzulesen. 
 
Mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich tritt der o.a. Bauleitplan Nr. 
B 8 4. Änderung in Kraft. 
 
Wiesmoor, 23.06.2026 
 
Stadt Wiesmoor 
 
Der Bürgermeister  
Lübbers 
 

 
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Wiesmoor 

Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. C 9 4. Änderung 
 
Der Rat der Stadt Wiesmoor hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.06.2026 den Bebauungsplan Nr. 
C 9 4. Änderung als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stadt-wiesmoor.de/Bauen-Wohnen-und-Grundstuecke/Bauleitplanung.htm
http://www.stadt-wiesmoor.de/
http://www.stadt-wiesmoor.de/
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Der Bebauungsplan Nr. C 9 4. Änderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. C 9 4. Änderung kann einschließlich seiner Begründung gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB bei der Stadt Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, Fachbereich 4 – Bauangelegenheiten, 
2. Obergeschoss, Zimmer Nr. 205, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jeder-
mann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Der Bauleitplan wird ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Wiesmoor unter der Adresse  
https://www.stadt-wiesmoor.de/Bauen-Wohnen-und-Grundstuecke/Bauleitplanung.htm zur Verfü-
gung gestellt.  
Die für die Stellungnahmen zu Schall angewandten Vorschriften und Regelwerke (u.a. DIN 18005-1, 
TA-Lärm, verschiedene VDI-Richtlinien, technische Berichte, Leitfäden) können ebenfalls bei der oben 
genannten Stelle eingesehen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren ge-
stellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 
Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
 
Auf den Aushang dieser Bekanntmachung im Aushangkasten am Rathaus der Stadt Wiesmoor, Haupt-
str. 193, 26639 Wiesmoor, wird hingewiesen und ist im Internet unter der Adresse www.stadt-
wiesmoor.de nachzulesen. 
 
Mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich tritt der o.a. Bauleitplan Nr. 
C 9 4. Änderung in Kraft. 
 
Wiesmoor, 23.06.2026 
 
Stadt Wiesmoor 
 
Der Bürgermeister  
Lübbers 
 

 
Bekanntmachung der Gemeinde Dornum:  

Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb 
der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben  

(Feuerwehrgebührensatzung) 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung 
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. 2025 S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3), des § 29 des Niedersächsischen Gesetzes über den Brand-
schutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (Niedersächsisches Brandschutzgesetz- NBrandSchG) in der 
Fassung vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBI. S. 269), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. 
November 2024 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 91), der §§ 2, 4 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds. GVBI. 2025 S. 121), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBI. 2025 S. 589, hat der Rat der Gemeinde 
Dornum in seiner Sitzung am 18.06.2026 folgende Satzung beschlossen: 
 

https://www.stadt-wiesmoor.de/Bauen-Wohnen-und-Grundstuecke/Bauleitplanung.htm
http://www.stadt-wiesmoor.de/
http://www.stadt-wiesmoor.de/
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§ 1 Allgemeines 
 
Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 
werden Gebühren und Auslagen nach § 29 Abs. 2 und 3 NBrandSchG nach Maßgabe dieser Satzung 
erhoben. Die öffentliche Einrichtung Feuerwehr der Gemeinde Dornum wird durch Satzung für die 
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Dornum in ihrer aktuellen Fassung festgelegt. 
 

§ 2 Gebührenpflichtige Einsätze und Leistungen der Feuerwehr 
 
(1) Nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 - 7 NBrandSchG werden Gebühren und Auslagen von den 

Verpflichteten erhoben 
 
1. für Einsätze nach § 29 Abs. 1 NBrandSchG, 

a) die verursacht worden sind durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 

oder 
b) bei denen eine Gefährdungshaftung besteht, insbesondere 

aa) durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen oder von Anhängern, die dazu bestimmt sind, 
von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, von Luft oder Wasserfahrzeugen oder 
von Schienenbahnen, außer in Fällen höherer Gewalt, oder 

bb) durch die Beförderung von oder den sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen für gewerb-
liche oder militärische Zwecke, außer in Fällen höherer Gewalt, 

 
2. für Einsätze, die von einem in einem Kraftfahrzeug eingebauten System zur Absetzung eines 

automatischen Notrufes oder zur automatischen Übertragung einer Notfallmeldung verur-

sacht wurden und bei denen weder ein Brand oder ein Naturereignis vorgelegen hat noch 

eine Hilfeleistung zur Rettung eines Menschen aus akuter Lebensgefahr notwendig war, 

 
3. für Einsätze, die durch das Auslösen einer Brandmeldeanlage, auch wenn diese nicht direkt 

mit der Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle verbunden ist, verursacht wurden, ohne dass ein Brand 

vorgelegen hat, 

 
4. für die Stellung einer Brandsicherheitswache (§ 26 NBrandSchG), 

 
5. für andere als die in Absatz 1 genannten Einsätze, die dem abwehrenden Brandschutz oder 

der Hilfeleistung dienen, und 
 

6.  für freiwillige Einsätze und Leistungen 

 
Zu den freiwilligen Einsätzen und Leistungen nach Nr. 6 gehören insbesondere: 
a) Beseitigung von Ölschäden und sonstigen umweltgefährdenden oder gefährlichen Stof-

fen, 

b) Öffnung und Sicherung von Zutrittsmöglichkeiten bei Gebäuden, Wohnungen, Aufzügen 

und Ähnlichem,   

c) zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, Lösch-, Rettungs-, Beleuchtungs- und sonstigen 

Hilfsgeräten,  

d) Einfangen von Tieren,  

e) Auspumpen von Räumen, z.B. Kellern,  

f) Mitwirkung bei Räum- und Aufräumarbeiten,  

g) Fällen von Bäumen bzw. Entfernen von Ästen, 

h) Absicherung von Gebäuden und Gebäudeteilen,  
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i) Gestellung von Feuerwehrkräften und evtl. weiterem technischen Gerät in anderen Fäl-

len. 

 
(2) Gebühren und Auslagen für nach § 29 Abs. 1 NBrandSchG unentgeltliche Einsätze werden 

a) bei einer Brandbekämpfung oder Hilfeleistung in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb für 

eingesetzte Sonderlöschmittel oder Sondereinsatzmittel und ihre Entsorgung, 

b) für die Entsorgung bei einer Brandbekämpfung in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb mit 

Schadstoffen belastetes Löschwasser und 

c) für Reparaturen, Reinigungen oder Ersatzbeschaffungen von Schutzkleidung und Geräten, 

die bei einer Brandbekämpfung oder Hilfeleistung in einem Gewerbe- oder Industriegebiet 

über das normale Maß hinaus mit Schadstoffen belastet worden sind, 

erhoben. Sofern in den Fällen des Satzes 1 für die Gemeinde Kosten Dritter anfallen, werden 
diese als Auslagen erhoben. 

 
(3)  Soweit für Einsätze und Leistungen nach Abs. 1 Kostenersatz nach § 30 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG 

zu leisten ist, werden diese neben der Gebühr als Auslagen nach § 4 NKAG i.V.m. § 13 Niedersäch-

sisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) erhoben. 

 
§ 3 Gebührenschuldner 

 
(1) Die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner bestimmt sich bei Einsätzen, die durch 

eine Brandmeldeanlage ausgelöst wurden, ohne dass ein Brand vorgelegen hat, nach § 29 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 1 NBrandSchG. Satz 1 gilt für Brandsicherheitswachen und Anlagenbetreiber gem. § 29 

Abs. 4 Satz 1 Nrn. 2 und 3 NBrandSchG entsprechend. Im Übrigen bestimmt sich bei Einsätzen und 

Leistungen nach § 2 dieser Satzung die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner nach 

§ 29 Abs. 4 Satz 2 NBrandSchG. 

 
(2) Personen, die nebeneinander dieselbe Gebühr schulden, sind Gesamtschuldner. 

 
§ 4 Gebührentarif und –höhe 

 
(1) Gebühren werden nach Maßgabe des als Anlage beigefügten Gebührentarifes erhoben. Die An-

lage ist Bestandteil der Satzung. Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, tritt zu den im 

Gebührentarif festgesetzten Gebühren die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils 

festgelegten Höhe hinzu. 

 
(2) Bei der Berechnung gilt, sofern nicht feste Beträge festgelegt sind, jede angefangene halbe Stunde 

erst ab der 5. Minute als halbe Stunde und volle Stunden gelten erst ab der 35. Minute als volle 

Stunden. Als Mindestbetrag wird die Gebühr für eine halbe Stunde erhoben. Maßgeblich für die 

Gebührenberechnung ist der Zeitraum vom Ausrücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus 

zum Einsatz bis zum Einrücken nach Einsatzende [und nach Abschluss von Rüst- oder Nachberei-

tungszeiten]. 

 
(3) Die Gebühr wird bei offensichtlich unnötig hohem Einsatz an Personal, Fahrzeugen und Geräten 

auf der Grundlage der für die Leistungserbringung erforderlichen Einsatzkosten berechnet. 

 
§ 5 Entstehen der Gebührenpflicht und -schuld 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ausrücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus bzw. 

mit der Überlassung der Geräte / Verbrauchsmaterialien / verbindlichen Anmeldung. Dies gilt 
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auch dann, wenn nach dem Ausrücken von Feuerwehrkräften der Gebührenpflichtige auf die Leis-

tung verzichtet oder sonstige Umstände die Leistung unmöglich machen, soweit die Unmöglich-

keit nicht von Angehörigen der Feuerwehr zu vertreten ist. 

 
(2) Die Gebührenschuld entsteht nach Ende der Leistung mit dem Einrücken der Feuerwehr in das 

Feuerwehrhaus bzw. mit der Rückgabe der Geräte. 

 
§ 6 Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung 

 
(1) Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach Bekanntgabe fällig, wenn 

nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird.  

 
(2) Abschläge auf die endgültig zu erwartende Gebührenschuld können im Einzelfall vor der Leis-

tungserbringung gefordert werden. Die Höhe des Abschlags bemisst sich nach der im Einzelfall in 

Anspruch zu nehmende Leistung, hilfsweise nach der Inanspruchnahme in vergleichbaren Fällen. 

 
(3)  Die Gebühr wird im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Niedersächsischen Verwaltungsvoll-

streckungsgesetz vollstreckt. 

 
§ 7 Haftung 

 
Die Gemeinde Dornum haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch die Benutzung von zeit-
weise überlassenen Fahrzeugen oder Geräten entstehen, wenn und soweit die Angehörigen der Feu-
erwehr diese nicht selbst bedienen. 
 

§ 8 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 1. Juli 2026 in Kraft. 

 
(2) Am gleichen Tage tritt die Satzung der Gemeinde Dornum vom 01.09.1989 außer Kraft. 

 
Dornum, den 19. Juni 2026 
 
Gemeinde Dornum 
 
Trännapp 
Bürgermeister 
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Anlage:  
Gebührentarif 
 
ANLAGE zu § 4 
 
Gebührentarif zu § 4 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen 
der Feuerwehr der Gemeinde Dornum außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 
(Feuerwehrgebührensatzung) 
 

Gebührenziffer Gebührentatbestand Bemessungsgrundlage 

1. Personaleinsatz pro Person Gebühr je halbe 
Einsatzstunde 

1.1 Personaleinsatz 32,10 € 

1.2 Personaleinsatz bei Brandsicherheitswa-
chen 

 

2. Fahrzeugeinsatz pro Fahrzeug (ohne Per-
sonal) 

Gebühr je halbe Einsatz-
stunde 

 Einsatzfahrzeuge  

2.1 Mannschaftstransportfahrzeuge und ver-
gleichbares Fahrzeug 

76,20 € 

2.2 Tragkraftspritzenfahrzeuge 222,90 € 

2.3 Löschgruppenfahrzeuge 382,80 € 

2.4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge 645,90 € 

2.5 Boote 130,50 € 

2.6. Ölabwehranhänger 51,60 € 

3 Pauschalen  

3.1 Fehlalarmierung Brandmeldeanlagen  815,62 € 

4 Umsatzsteuer 
Soweit steuerpflichtige Leistung 

In Höhe der jeweils gültigen 
gesetzlichen Grundlage 
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C. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

in der Flurbereinigung Bensersiel 
Feststellungsbeschluss 

 
In der Flurbereinigung Bensersiel, Landkreis Wittmund, werden die Ergebnisse der Wertermittlung ge-
mäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), für die durch die I. An-
ordnung vom 18.03.2009, II. Anordnung vom 09.11.2021 sowie III. Anordnung vom 19.01.2026 nach-
träglich zugezogenen Flurstücke festgestellt. Sie gelten für die Durchführung des Flurbereinigungsver-
fahrens als endgültig. 
 
Die Wertermittlungsergebnisse wurden den Beteiligten in dem am 19.05.2026 durchgeführten Anhö-
rungstermin ordnungsgemäß bekannt gegeben. Die Wertermittlungsunterlagen haben in diesem Ter-
min zur Einsicht und Erläuterung ausgelegen. 
 
Im Anhörungstermin wurden keine Einwendungen erhoben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale 
Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der Ge-
schäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, Widerspruch erhoben 
werden. 
 
Hinweis: 
Gemäß § 27 a Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung auch im 
Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ ein-
gestellt. 
 
Aurich, 09.06.2026 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
 - Geschäftsstelle Aurich -  
 
Im Auftrage 
Rohlfs-Baalmann 
 

 
Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof 

der Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde Marienhafe in Marienhafe 
 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. St.-
Marien-Kirchengemeinde Marienhafe am 03.06.2026 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit sei-
nen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem 
die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, die 

http://www.flurb-we.niedersachsen.de/
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an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten 
Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 

 
Inhaltsübersicht 

 
I. Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 
§ 2 Friedhofsverwaltung  
§ 3 Schließung und Entwidmung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 
§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 Dienstleistungen 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9 Ruhezeiten 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
 
IV. Grabstätten 
 
§ 11 Allgemeines 
§ 12 -entfällt- 
§ 13 Wahlgrabstätten  
§ 14 Rasenwahlgrabstätten 
§ 15 Gemeinschaftsgrabanlage 
§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten 
§ 17 Bestattungsverzeichnis 
 
V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 
§ 18 Gestaltungsgrundsatz 
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderer Anlagen 
§ 19a Verwendung von Natursteinen 
 
VI. Anlage und Pflege von Grabstätten 
 
§ 20 Allgemeines 
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck 
§ 22 Vernachlässigung 
 
VII. Grabmale und andere Anlagen 
 
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen 
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte 
§ 25 Entfernung 
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
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VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
 
§ 27 Leichenhalle 
§ 28 Trauerfeier in der Kirche 
 
IX. Haftung und Gebühren 
 
§ 29 Haftung 
§ 30 Gebühren 
 
X. Schlussvorschriften 
 
§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Evangelisch-lutherischen St.-Marien-Kirchenge-
meinde Marienhafe in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit das Flurstück 92 der Flur 
2 Gemarkung Marienhafe in Größe von insgesamt ca. 0,8726 ha. Eigentümerin des Flurstückes ist die 
Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde Marienhafe.  
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde Marienhafe hatten sowie 
derjenigen, die bei ihrem Tod ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der 
Friedhof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen 
Bestattungsgesetzes, soweit ein Elternteil die Voraussetzungen entsprechend Satz 1 erfüllt. 
 
(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 2  
Friedhofsverwaltung  

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
verwaltet (Friedhofsverwaltung). 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirch-
lichen und staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, ei-
nen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.  
 
(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, Ver-
längerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung 
eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der 
Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden.  
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§ 3  
Schließung und Entwidmung  

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 
Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit 
erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind 
oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, an denen 
die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt wer-
den. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser 
Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei be-
stehenden Nutzungsrechten zulassen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 
 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4  
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten - in jedem Fall aber nur 
bei Tageslicht - für den Besuch geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten ist das Betreten nicht gestattet. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem 
Anlass vorübergehend untersagen. 
 
(3) Sofern bei Schnee- und/oder Eisglätte die Wege auf dem Friedhof nur insoweit geräumt werden, 
wie dieses für die notwendige Aufrechterhaltung des Friedhofszweckes erforderlich ist, geschieht die 
Benutzung nicht geräumter oder nicht gestreuter Wege auf eigene Gefahr. 
 

§ 5  
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlichkeitsrechte 
der Angehörigen und Besucher entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in verletzender 
Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, die Würde des Menschen 
oder die Ruhe der Toten verletzen oder geeignet sind, politische Gedanken öffentlich zu verbreiten, 
zu unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung 
kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder Rollschuhen, Inlinern, E-Scootern, Skateboards, Fahrrä-

dern - ausgenommen Kinderwagen, Rollstühlen, elektrische Rollstühle in Schrittgeschwindigkeit, 
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Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen 
Dienstleistungserbringer -  zu befahren.  

b) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie das Anbieten von 
Dienstleistungen oder das Anbringen von Werbeschildern; 

c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen; 

d) die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen (auch in sozialen Me-
dien), außer zu privaten Zwecken. Aufnahmen auch zu privaten Zwecken sind grundsätzlich nicht 
zugelassen, sofern sie sich störend auf den jeweiligen Handlungsablauf auswirken können; 

e) Druckschriften und andere Medien zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der 
Bestattungsfeier notwendig und üblich sind; 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Un-
rat zu entsorgen; 

g) Den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfrie-
dungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grab-
stätten und Grabeinfassungen zu betreten; 

h) Tiere mitzubringen; 

i) zu lärmen und zu spielen oder den Friedhof für sportliche Betätigungen zu benutzen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. 
 
(5) Hausmüll, Gewerbeabfälle, des Friedhofs angefallene Abfälle dürfen nicht auf den Friedhof ge-
bracht werden. 
 
(6) Pappe, Restmüll, Ton- und Steinmaterialien dürfen nicht in den auf dem Friedhof bereitgestellten 
Abfallbehältern entsorgt werden und sind privat zu entsorgen. 
 

§ 6  
Dienstleistungen 

 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Fried-
hof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung ge-
gen für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist 
eine Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-
rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer 
ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Wird 
dieses nicht beachtet, kann die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser Aufforderung – im Wiederho-
lungsfall oder bei unmittelbarer Gefahr auch ohne Aufforderung – die Entsorgung auf Kosten des 
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Verursachers veranlassen. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasser-
entnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7  
Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen und der von der 
Friedhofsverwaltung dafür vorgehaltenen Formulare rechtzeitig bei der mit der Verwaltung des Fried-
hofes beauftragten Person bzw. Verwaltungsstelle anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestat-
tung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
Ebenso ist mitzuteilen, wenn besondere oder unübliche Abläufe der Bestattung oder Trauerfeier vor-
gesehen sind. Dies gilt insbesondere für Bestattungen nach anderen als christlichen Ritualen und Ab-
läufen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung ges-
taltend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glau-
ben oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. Ebenso kann die 
Friedhofsverwaltung Handlungen und Rituale bei der Bestattung oder Trauerfeier untersagen, wenn 
sie gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche oder in anderer Weise gegen die 
Menschenwürde oder die Würde des Friedhofes verstoßen. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der bereits ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist 
das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit der antragstellenden Person Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 
 

§ 8  
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.  
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg oder eine Leichenhülle verwendet werden, der geeignet ist, 
nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grund-
wassers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhezeit 
ermöglicht.  
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere 
Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(4) Für Sargauskleidung und Leichenbekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entspre-
chend.  
 
(5) Für die Bestattung in zugänglich, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 
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(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die phy-
sikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verän-
dern.  
 

§ 9 
Ruhezeiten  

 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt  

a) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   20 Jahre 
b) bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr     30 Jahre  

 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt        20 Jahre 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der un-
teren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden. 
  
(3)  Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, 
alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung 
gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(4) Alle Umbettungen sind bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die Friedhofsverwaltung be-
stimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Die Arbeiten dürfen nur in Anwesenheit und unter Aufsicht 
einer dafür von der Friedhofsverwaltung benannten Person vorgenommen werden, die auch hinsicht-
lich der Grablage, Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen, Lagerung des Grabaushubs und sonsti-
ger weiterer Friedhofsvorschriften weisungsbefugt ist. Bei der nachfolgenden Wiederbeisetzung ist 
die Anwesenheit der Angehörigen zulässig. 
 
(5) Es liegt in der Entscheidung der Friedhofsverwaltung, ob Mitarbeiter des Friedhofes für die Durch-
führung der Ausgrabungsarbeiten zur Verfügung stehen. Ansonsten hat die die Umbettung veranlas-
sende Person selbst und auf eigene Kosten für eine Ausgrabung durch einen fachlich geeigneten 
Dienstleistungserbringer zu sorgen. Die Bereitstellung von Arbeitsgeräten ist mit der Friedhofsver-
waltung abzustimmen. 
 
(6) Die Grabstätte ist nach Abschluss der Arbeiten wieder ordnungsgemäß zu verfüllen und sämtliche 
an der Grabstätte oder an Friedhofseinrichtungen entstandenen Beeinträchtigungen zu beseitigen. 
Grabmale, andere Anlagen ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungs-
bestimmungen des Friedhofes bzw. neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.  
 
(7) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 
 
(8) Mit Umbettung in ein Grab einer anderen Grabart auf dem Friedhof wird das Recht an der bishe-
rigen Grabstätte entschädigungslos an die Friedhofsverwaltung zurückgegeben. Das Recht an der zu-
künftigen Grabstätte ist für die noch verbleibende Ruhezeit zu erwerben. Eine Erstattung oder Ver-
rechnung von bereits gezahlten Gebühren erfolgt nicht. 
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IV. Grabstätten 
 

§ 11 
Allgemeines 

 
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen auf dem Friedhof zur Verfügung: 
 
a) Wahlgrabstätten für Särge und Urnen (§ 13), 
b) Rasenwahlgrabstätten für Särge und Urnen (§ 14), 
c) Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen (§ 15). 
 
(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-recht-
liche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein 
Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. 
Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzu-
teilen. 
 
(3) Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 
bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 
 
(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. Eine verstor-
bene Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes Kind oder zwei gleich-
zeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet wer-
den. 
 
(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen je nach Lage etwa folgende Größe ha-
ben: 
 
a) für Särge von Erwachsenen: Länge: 2,20 m Breite: 0,90 m, 
b) für Särge von Kindern: Länge: 2,00 m Breite: 0,50 m, 
c) für Urnen: Länge: 0,50 m Breite: 0,50 m, 
d) für Urnen in der Gemeinschaftsgrabanlage: Länge: 0,50 m Breite: 0,50 m. 
 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend. 
 
(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(7) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-
verwaltung bestimmt oder zugelassen sind. 
 
(8) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Groß-
gehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis 
entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 8 nicht nach und muss beim 
Ausgeheben des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein 
Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 
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§ 12 
-entfällt- 

 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Bestattungen von Aschen, die mit 
einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt für: 

a) Sarggrabstätten:    30 Jahre, 
b) Kindergrabstätten:   20 Jahre, 
b) Urnengrabstätten:   30 Jahre, 

jeweils vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausge-
stellt. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um Zeiträume von jeweils mindestens 5 Jahre verlängert werden, höchstens jedoch 
um die Zeit eines neuen Nutzungsrechtes gem. Absatz 1. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflich-
tet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung ver-
längert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Ge-
bühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende Angehörige bestat-
tet werden: 
 
a) Ehegatte, 
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartner-

schaft, 
c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, 
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) Eltern, 
f) Geschwister, 
g) Stiefgeschwister, 
h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben. 

 
Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten 
Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entschei-
dung der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung 
mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Be-
stattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrags 
der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 
3 Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind 
schriftliche Erklärungen der bisherigen und der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schrift-
liche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen 
ihrer bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubrin-
gen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem 
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Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten Ange-
hörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzel-
nen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin hat 
der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter o-
der sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht da-
ran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf eine an-
dere der in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person 
übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 ge-
worden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4. 
 
(6) In einer bereits belegten Wahlgrabstelle für Erdbestattungen ab dem 6. Lebensjahr dürfen zusätz-
lich zwei Aschen bestattet werden. In einer Grabstelle für Urnen dürfen maximal zwei Aschen beige-
setzt werden. In einer bereits belegten Wahlgrabstelle für Erdbestattungen bis zum vollendeten 5. 
Lebensjahr dürfen zusätzlich zwei Kinderaschen beigesetzt werden. Die Bestattung von Leichen ist 
nicht mehr möglich, wenn durch das Ausheben des Grabes der Ruhebereich einer bereits beigesetz-
ten Asche oder bestatteten Kinderleiche gestört würde. 
 

§ 14 
Rasenwahlgrabstätten 

 
(1) Rasenwahlgrabstätten sind pflegefreie Grabstätten für Erd- oder Urnenbestattungen, die mit ei-
ner oder mehreren Grabstellen vergeben werden. 
 
(2) Ein Gestaltungs- und Pflegerecht der Angehörigen besteht nicht, Herrichtung, Instandhaltung 
und Pflege der Grabstätten obliegt dem Friedhofsträger. 
 
(3) Auf der Grabfläche sind Anpflanzungen, das Aufstellen von Schalen o.ä., stehender Blumen-
schmuck oder andere individuelle Grabgestaltung nicht zulässig. Das Ablegen von Grabschmuck auf 
einer Rasenwahlgrabstätte ist während der Vegetationszeit (März bis Oktober) nicht zulässig. Bei Zu-
widerhandlungen kann er von den Friedhofsmitarbeitern jederzeit entfernt werden. Die Friedhofs-
verwaltung ist dabei zur Aufbewahrung abgeräumter Gegenstände (z. B. Pflanzschalen und dergl.) 
nicht verpflichtet. 
 
(4) Die nachträgliche Umwandlung von Grabstätten gemäß § 13 in entsprechende Rasenwahlgrab-
stätten ist grundsätzlich in Absatz 1 genannten Feldern möglich, erfordert aber die Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Das Abräumen und Einebnen der Grabstätte obliegt in diesem Fall dem Nut-
zungsberechtigten; er kann bei Kostenübernahme die Friedhofsverwaltung damit beauftragen. 
 
(5) Bei gemäß Absatz 5 umgewandelten Grabstätten kann ein vorhandenes Denkmal bestehen blei-
ben, sofern es den Anforderungen an die Standsicherheit genügt. Bei Entfernen eines solchen Denk-
mals ist eine Grabplatte nach Absatz 3 anzubringen. Geschieht dies nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Einebnung der Grabstätte, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
eine entsprechende Grabplatte anbringen lassen. 
 
(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Regelungen des § 13 
entsprechend. 
 

§ 15 
Gemeinschaftsgrabanlage 

 
(1) Die Gemeinschaftsgrabanlage ist ein Bestattungsfeld für Aschen mit nicht einzeln gekennzeichne-
ten Grabstellen unterschiedlicher Nutzungsberechtigter. 
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(2) Es werden ausschließlich Einzelgrabstätten eingerichtet. Die Vergabe der Grabstätten erfolgt zum 
Zeitpunkt der Bestattung durch die Friedhofsverwaltung. Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung ei-
ner Grabstätte in bestimmter Lage. Hiervon ausgenommen werden kann die Zuteilung einer unmit-
telbar angrenzenden Grabstätte für den noch lebenden Ehepartner oder Lebenspartner, wenn die 
Nutzungsrechte für diese beiden Grabstellen gleichzeitig erworben werden und die planerische Ein-
teilung der Gesamtanlage dieses zulässt. Eine Reservierung bestimmter Grabstätten ist nicht möglich. 
 
(3) Die Namen der in der Gemeinschaftsgrabanlage Bestatteten werden auf den dafür vom Friedhofs-
träger vorgesehenen Stelen auf der Grabanlage genannt. Die Beschaffung der Schrifttafeln erfolgt 
durch den Nutzungsberechtigten auf eigene Rechnung, nach Vorgabe der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Es werden keine Gestaltungsrechte vergeben. Die Gestaltung, Bepflanzung und Pflege der Anlage 
obliegt ausschließlich dem Friedhofsträger, um ein einheitliches Erscheinungsbild der Anlage zu ge-
währleisten. Ein Ausschmücken, Einfassen oder Kennzeichnen einzelner Grabstellen ist nicht gestat-
tet. Für das Ablegen von Grabschmuck ist die dafür vorgesehene gemeinsame Stele zu benutzen. Das 
spätere Abräumen erfolgt - sobald der Grabschmuck unansehnlich geworden ist - durch die Fried-
hofsmitarbeiter. Aus diesem Grunde sollten Töpfe, Pflanzschalen und anderweitige Dekorationsge-
genstände vermieden oder rechtzeitig selbst wieder entfernt werden. Der Friedhofsträger ist zur Auf-
bewahrung widerrechtlich abgelegter und von ihm abgeräumter Gegenstände nicht verpflichtet. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Regelungen des § 13 
entsprechend. 
 

§ 16 
Rückgabe von Grabstätten 

 
(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-
stätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Grabstätten (Grabstät-
ten mit mehr als vier Grabstellen) besondere schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nutzung 
abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 
 

§ 17 
Bestattungsverzeichnis 

 
Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen 
lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 
 
 

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 

§ 18 
Gestaltungsgrundsatz 

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
Alle Grabstätten müssen im Rahmen dieser Vorschrift hergerichtet und dauernd verkehrssicher in-
standgehalten werden. 
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§ 19 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 

 
(1) Die Aufgabe eines Grabmales soll es sein, das Grab nicht nur zu bezeichnen, sondern vielmehr das 
Andenken an die Verstorbenen zu erhalten. 
 
(2) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des 
Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich 
ferner nicht gegen den christlichen Glauben, die Menschenwürde oder die Würde eines Friedhofes 
richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite 
oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden. 
 
(3) Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der Grabstätte Rücksicht zu nehmen. Das Grabmal 
darf ab Einfassungskante gemessen maximal 1,00 m hoch sein und soll sich harmonisch in das Gesamt-
bild des betroffenen Friedhofsbereiches eingliedern, dürfen aber eine Breite von 0,90 m und Länge 
von 0,90 m nicht überschreiten. Grabmale aus anderen Materialien als Naturstein (z. B. aus Zement-
masse, Glas, Porzellan, Emaille, Blech, Stahl, usw.) sind nicht gestattet. Grabmale, Stelen und Kreuze 
aus Holz sind zugelassen, sofern sie nur mit Holzimprägnierung behandelt werden. Schmiedeeiserne 
Kreuze sind zulässig, dürfen aber nur in Grautönen bzw. schwarz gestrichen werden. Grabmale aus 
anderen Materialien als Naturstein (z. B. aus Zementmasse, Glas, Porzellan, Emaille, Blech, usw.) sind 
nicht gestattet. Dies gilt nicht für Holzkreuze. Der Kirchenvorstand kann in besonderen Fällen Ausnah-
men zulassen. 
 
(4) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. 
 
(5) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist die 
für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Ab-
hilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Personen geeignete Sicherungsmaßnahmen treffen (z. B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht in-
nerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die 
Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu entfer-
nen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu er-
mitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den 
Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
 

§ 19a 
Verwendung von Natursteinen 

 
(1) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen aus Natursteinen auf dem Friedhof ver-
wendet werden, wenn 

1. glaubhaft gemacht wird, dass sie in einem Staat oder Gebiet gewonnen oder hergestellt wur-
den, in dem das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung 
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Bekanntmachung 
vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) eingehalten wird, oder 

2. ein Nachweis nach Absatz 3 vorliegt. 
 
(2) Derzeit erfüllen folgende Staaten diese Voraussetzungen: Australien, Belgien, Bosnien-Herzego-
wina, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, 
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Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Türkei, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 
 
Um zu verhindern, dass Natursteine verwendet werden, die aus einem Drittland in einen der in Satz 
1 genannten Staaten oder das Gebiet importiert worden sind, in dem das in Absatz 1 Nr. 1 genannte 
Übereinkommen nicht eingehalten wird, ist eine dahingehende Erklärung abzugeben. 
 
(3) Als Nachweis nach Absatz 1 Nummer 2 gilt ein Zertifikat einer der nachfolgenden Organisationen: 

1. Fair Stone 
2. IGEP 
3. Werkgroep Duurzame Natursteen – WGDN 
4. Xertifix 
 
Eine gleichwertige Erklärung einer geeigneten Stelle oder Vereinigung im Sinne des § 13 a Abs. 3 Satz 
4 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) setzt voraus, dass die 
erklärende Stelle  

1. über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet des Übereinkommens über 
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Bekanntmachung vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) ver-
fügt,  
2. weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstellung oder am Handel mit Steinen beteiligt 
ist,  
3. ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Abgabe der gleichwertigen Erklärung dokumentiert 
und die Dokumentation auf Anforderung des Friedhofsträgers zur Einsichtnahme bereitstellt, 
4. erklärt, dass sie sich über das Fehlen schlimmster Formen von Kinderarbeit durch unange-
kündigte Kontrollen im Herstellungsstaat vergewissert hat. 
  
(4) Für die abzugebende Erklärung kann das durch die Friedhofsverwaltung bereitgestellte und auf 
der Internetseite des Ev.-luth. Kirchenamtes in Aurich (www.kirchenamt-aurich.de) hinterlegte Mus-
ter „Erklärung über die Vorlage von Nachweisen nach § 13 a BestattG“ verwendet werden. 
 
 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 
 

§ 20 
Allgemeines 

 
(1) Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach deren Belegung hergerichtet sein. Wer-
den Nutzungsrechte ohne sofortige Belegung im Voraus erworben oder überschreitet das Nutzungs-
recht den Ablauf aller Ruhezeiten, ist die Herrichtung nicht zwingend erforderlich; Der Friedhofsträ-
ger kann für die Pflege solcher Grabstätten jedoch besondere Gebührenregelungen treffen. 
 
(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen verpflich-
tet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Grabstätten sind ebenerdig anzulegen, allenfalls geringfügig höher als das Niveau der angrenzen-
den oder nächsten Wege. Auf Dauer angelegte Grabhügel sind nicht zulässig. Die zulässige Grabstät-
tengröße darf nicht überschritten werden. Die Grabstätten dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt wer-
den, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Die 
Bepflanzung darf seitlich nicht über die Grabstättengröße hinauswachsen. Das Pflanzen vom Bäumen 
ist nicht gestattet. Sträucher dürfen nur angepflanzt werden, wenn sie ihrer Art nach eine Höhe von 
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1,20 m nicht überschreiten werden. Ansonsten sind sie auf diese Höhe zurückzuschneiden oder zu 
entfernen. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen behin-
dernde Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. 
sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 
 
(5) Die Grabstätten sind einzufassen. Grabeinfassungen können aus natürlichen Pflanzen oder festem 
Material bestehen, sofern bei bestimmten Grabarten oder Friedhofsbereichen nichts anderes gere-
gelt ist (s. §§ 14, 15). Natürliche Pflanzen sind durch Beschneiden innerhalb der Grababmessungen 
und möglichst niedrig zu halten. Feste Grabeinfassungen sind nur aus Naturstein zugelassen. Sie sol-
len in Material und Gestaltung eine harmonische Einheit mit einem eventuellen Grabmal bilden.  
 
(6) Grabvoll- und Teilabdeckungen mit Platten oder anderen, undurchlässigen Materialien ist auf dem 
gesamten Friedhof nur zu 1/3 zugelassen. Das Belegen einer Grabstätte anstelle einer Bepflanzung 
mit Kies oder Splitt ist unzulässig. Die Friedhofsverwaltung kann widerrechtlich aufgebrachte Abde-
ckungen auf Kosten der Nutzungsberechtigten entfernen lassen. 
 
(7) Bänke und Stühle auf Grabstätten sind nicht zugelassen. 
 
(8) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
allein der Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Sind auf einer Grabstätte ausnahmsweise – z. B. mit Zustimmung des Kirchenvorstandes oder auf-
grund von früherer Zulässigkeit oder Duldung – Bäume und hohe Büsche vorhanden, die das Gesamt-
bild dieses Friedhofsbereiches entscheidend prägend, dürfen diese nur mit Zustimmung des Kirchen-
vorstandes entfernt oder entscheidend verändert werden. 
 
(10) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Personen 
oder Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 
 

§ 21 
Grabpflege, Grabschmuck 

 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen An-
lagen ist nicht gestattet. 
 
(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauer-
gebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzucht-
behältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden (ausgenommen sind Grabvasen, 
Grablichter und Markierungszeichen) und dürfen, ebenso wie Verpackungsmaterial und Transport-
behälter aus diesen Stoffen, nicht in die Friedhofsabfälle gelangen, sondern sind mitzunehmen, so-
weit keine entsprechende Entsorgungsmöglichkeit angeboten wird. 
 
(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist 
nicht gestattet. 
 

§ 22 
Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberech-
tigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer 
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angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder 
bringen lassen.  Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekom-
men, kann die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit 
sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Ent-
ziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und die anderen 
Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen. 
 
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 
hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild 
auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die 
Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. 
  
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 
nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberech-
tigten Person entfernen oder entfernen lassen. 
 

VII. Grabmale und andere Anlagen 
 

§ 23 
Errichtung und Änderung von Grabmalen 

 
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwal-
tung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vor-
gaben des technischen Regelwerks entspricht.  
 
(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeun-
terlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bema-
ßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung in 
den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 
 
(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen 
die Friedhofsordnung oder das technische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei 
Monaten darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit 
der geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten 
bestätigt. 
 
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 
 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßge-
bendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der 
„Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Natur-
stein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung, die Ab-
nahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen. 
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(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige 
Dienstleistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berech-
nung und Ausführung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vor-
zunehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf 
ist nachvollziehbar zu dokumentieren. 
 
(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofsver-
waltung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Ab-
nahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal 
vorzulegen. 
 
(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung 
in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene 
Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu 
berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmal-
teile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müs-
sen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Mess-
geräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
 
(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen 
nicht den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung 
der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grab-
mals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die 
Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht 
ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 Absatz 5. 
 

§ 24 
Mausoleen und gemauerte Grüfte 

 
(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen 
der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten 
§ 19 Absätze 4 und 5 entsprechend.  
 
(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist 
nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber der 
Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und 
Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des 
Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberechtigten Perso-
nen vollständig zu entfernen. 
 

§ 25 
Entfernung 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen Anlagen durch die nutzungs-
berechtigten Personen zu entfernen, sofern sie nicht unter § 26 fallen. Sind die nutzungsberechtigten 
Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforde-
rung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte für drei Monate. 
Werden die Grabmale und sonstigen Anlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nut-
zungsrechts entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt des Friedhofsträgers. Für 
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beseitigte Anlagen wird kein Ersatz geleistet. Die Kirchengemeinde ist zur Aufbewahrung abgeräum-
ter Grabmale und sonstiger Anlagen nicht verpflichtet. 
 
(3) Sofern die Grabstätten vom Friedhofsträger abgeräumt werden, sind die dadurch entstehenden 
Kosten von den nutzungsberechtigten Personen dem Friedhofsträger zu erstatten.  
 

§ 26 
 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwal-
tung erhalten. 
 
 

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
 

§ 27 
Leichenhalle 

 
(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung oder Überführung an einen 
anderen Ort und darf nur mit Erlaubnis des Friedhofsträgers betreten werden.  
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle 
von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen spätestens eine 
halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden. 
 
(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem 
Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer solchen 
Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen 
Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde 
geöffnet werden. 
 

§ 28 
Trauerfeier in der Kirche 

 
(1) Für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Deutschland e.V. angehörenden Kirche und kirchlichen Gemeinschaft waren, 
steht für die Trauerfeier auch die Kirche zur Verfügung.  
 
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken 
wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 
(4) Der Kirchenvorstand kann in Abstimmung mit dem Pfarramt bei fehlender Voraussetzung nach Ab-
satz 1 in begründeten Fällen Ausnahmen für die Benutzung der Kirche zulassen. 
 
(5) An der Ausstattung der Kirche dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. 
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IX. Haftung und Gebühren 
 

§ 29 
Haftung 

 
(1) Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch nichtordnungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Im 
Übrigen haftet der Friedhofsträger nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 
(2) Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag 
errichtete Grabmale und andere Anlagen entstehen. 
 

§ 30 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 
 
 

X. Schlussvorschriften 
 

§ 31 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung zum 1. des auf die öffentliche 
Bekanntmachung folgenden Monats in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 
08.10.2020 außer Kraft. 
 
Marienhafe, den 03.06.2026 
 
Der Kirchenvorstand: 
 

K. Niemann, P.    J. Dannholz 

Vorsitzender    Kirchenvorsteherin 

 
Kirchenaufsichtliche Genehmigung 

 

Die vorstehende Ordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 3 Nummer 2 der Kirchengemeindeordnung in 
Verbindung mit § 35 Abs. 1 und 3 der Kirchenkreisordnung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und 
dem Beschluss des Ev.-luth. Kirchenkreises Norden zur Übertragung von Verwaltungs- und Genehmi-
gungsaufgaben vom 18.12.2024 kirchenaufsichtlich genehmigt 
 
Aurich, den 19.06.2026 
 
Für den Kirchenkreisvorstand:  
 
H. Dierks 
Kirchenamtsleiter 
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Friedhofsgebührenordnung (FGO) für den Friedhof 

der Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde Marienhafe in Marienhafe 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 der Friedhofsordnung hat der Kir-
chenvorstand der Ev.-luth. St-Marien-Kirchengemeinde Marienhafe für den Friedhof in Marienhafe am 
03.06.2026 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leis-
tungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder 

durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 
2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernom-

men hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernom-

men hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der je-
weiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 
 

§ 4 
Umsatzsteuer 

 
Sofern und soweit der Friedhofsträger bzw. einzelne Gebührenpositionen der Umsatzsteuerpflicht un-
terliegen, wird für die gekennzeichneten Gebührenpositionen zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer 
erhoben und separat ausgewiesen. 
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§ 5 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 6 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 

 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so kann für jeden angefan-
genen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebühren-
betrages erhoben werden; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag.  
 
(2) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende Aufwand durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten.  
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
 

§ 7 
Gebührentarif 

 
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 

 
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten - je Grabstelle-: 

1. Wahlgrabstätte: 
a) Sarg, für 30 Jahre - je Grabstelle: ------------------------------------------------------------------------ 517,50 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung: ------------------------------------------------------------------------- 17,25 € 

c) Kindersarg, für 20 Jahre – je Grabstelle: --------------------------------------------------------------- 305,00 € 
d) für jedes Jahr der Verlängerung: ------------------------------------------------------------------------- 15,25 € 

e) Urne, für 30 Jahre - je Grabstelle: ----------------------------------------------------------------------- 205,50 € 

f) für jedes Jahr der Verlängerung: ---------------------------------------------------------------------------- 6,85 € 

 
2. Rasenwahlgrabstätte: 

Die Gebühr beinhaltet die Verleihung des Nutzungsrechtes, die Anlegung der Grabstätte als Grün-
fläche, deren laufenden Pflege sowie die Ablösung der Friedhofsunter-haltungsgebühr: 

a) Rasenwahlgrab Sarg, für 30 Jahre – je Grabstelle: ----------------------------------------------- 1.060,50 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung: ------------------------------------------------------------------------- 35,35 € 

c) Rasenwahlgrab Urne, für 30 Jahre – je Grabstelle: ------------------------------------------------- 280,50 € 
d) für jedes Jahr der Verlängerung: --------------------------------------------------------------------------- 9,35 € 
 
Für jedes Jahr der Umwandlung einer bepflanzten Grabstelle in eine Rasengrabstelle zusätzlich zu 
einer bereits entrichteten Gebühr für das Nutzungsrecht ein Gebührenanteil für die Rasenpflege 
und ggfs. zzgl. Ablösung der Friedhofsunterhaltungsgebühr (zahlbar im Voraus für die verbleibende 
Nutzungsdauer): 

e) Sarg, pro Jahr: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,00 € 
f) Urne, pro Jahr: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6,00 € 
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3. Urnengemeinschaftsgrabstätte: 

Die Gebühr beinhaltet die Kosten für die Verleihung des Nutzungsrechtes an einer Grabstelle in der 
Gemeinschaftsgrabanlage: 

Urnenstelle, für 20 Jahre: ------------------------------------------------------------------------------------- 602,60 € 
Zu der o.g. Gebühr für die Verleihung des Nutzungsrechts kommen die Kosten der Namensin-
schrift gem. Absatz VII Buchstabe a) hinzu. 
 

Hinweise: 

1. Überschreitet bei zusätzlicher Beisetzung einer Urne in einer bereits belegten Grabstätte die 
neue Ruhezeit die bisherige Nutzungszeit, wird zur Anpassung an die neue Ruhezeit neben 
einer Gebühr gemäß Abschnitt II Buchstabe c) eine Verlängerungsgebühr nach Abschnitt I Nr. 
1 und 2 für jedes Jahr der Anpassung an die neue Ruhezeit erhoben, bei mehrstelligen Grab-
stätten für jede Stelle. 

2. Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren 
möglich. 

3. Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb, die Umwandlung und die Verlängerung des Nut-
zungsrechtes wird für den gesamten Zeitraum im Voraus erhoben. 

 
II. Gebühren für die Bestattung bzw. Beisetzung: 

für das Ausheben und Verfüllen der Gruft: 

a) für eine Sargbestattung ab 6. Lebensjahr: ------------------------------------------------------------ 634,85 € 
b) für eine Sargbestattung im Kindergrab: --------------------------------------------------------------- 317,40 € 
c) für eine Urnenbeisetzung: -------------------------------------------------------------------------------- 211,60 € 
 

III. Gebühren für Ausgrabungen: 

a) Festsetzung erfolgt im Einzelfall nach Aufwand. 
b) Erstattung eventueller Auslagen für Fremdkosten. 

 
IV. Gebühren für die Nutzung der Leichenhalle und Kirche: 

entfällt- 
 

V. Friedhofsunterhaltungsgebühr: 

Aus der Friedhofsunterhaltungsgebühr werden die Kosten der laufenden Unterhaltungsmaßnahmen 
und Pflegeaufwendungen für den Friedhof und seine Einrichtungen finanziert, insbesondere anteilige 
Personal-, Maschinen-, Verwaltungs- und sonstige Betriebskosten zur Unterhaltung der allgemeinen 
Außenanlagen, die nicht bereits über die Gebühren für die Nutzungsrechte finanziert werden.  

Für ein Jahr - je Grabstelle -: ---------------------------------------------------------------------------------------- 5,20 € 

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr gilt nur für Nutzungsrechte an Grabstätten, die vor Inkrafttreten 
der Gebührenordnung vom 01.11.2021 erworben wurden. Bei Neuerwerb und Verlängerungszeiten 
von Nutzungsrechten ab Inkrafttreten dieser Gebührenordnung wird keine Friedhofsunterhaltungsge-
bühr erhoben. Sie ist dann in der Nutzungsgebühr enthalten. 

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr kann zu Hebungszeiträumen von bis zu drei Jahren zusammenge-
fasst werden. 

 
VI. Sonstige Gebühren: 

a) Pauschale für Verwaltungstätigkeiten auf Antrag / Veranlassung (z.B. Umschreibung des Nut-
zungsrechtes, Umwandlung der Grabart etc.): --------------------------------------------------------- 15,00 € 
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b) Grabmalgenehmigung liegendes Grabmal, je Grabmal: --------------------------------------------- 10,00 € 

c) Grabmalgenehmigung stehendes Grabmal inklusive Standsicherheitsprüfung (bei erst- 
maligem Antrag): ------------------------------------------------------------------------------------------------- 40,00 € 

d) Standsicherheitsprüfung bei Verlängerungen, je Jahr (im Voraus zu zahlen): ------------------ 1,00 € 
 
VII. Sonstige Entgelte*:     

a) Bronzetafeln der Gemeinschaftsgrabanlage: -------------------------------------------------------- 166,60 € 

* Sofern und soweit der Friedhofsträger der Umsatzsteuerpflicht unterliegt, wird für die aufgeführten 
Gebührenpositionen zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Fassung erhoben 
und separat ausgewiesen (z. Zt. 19%). 

 
§ 8 

Zusätzliche Leistungen 
 

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet.  
 

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung zum 01. des auf die öffentliche Be-
kanntmachung folgenden Monats in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fas-
sung vom 31.08.2021 außer Kraft. 
 
Marienhafe, den 03.06.2026 
 
Der Kirchenvorstand: 
 
K. Niemann, P.               J. Dannholz 
Vorsitzender    Kirchenvorsteherin 
 

Kirchenaufsichtliche Genehmigung 
 
Die vorstehende Ordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 3 Nummer 2 der Kirchengemeindeordnung in 
Verbindung mit § 35 Abs. 1 und 3 der Kirchenkreisordnung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und 
dem Beschluss des Ev.-luth. Kirchenkreises Norden zur Übertragung von Verwaltungs- und Genehmi-
gungsaufgaben vom 18.12.2024 kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Aurich, den 19.06.2026 
 
Für den Kirchenkreisvorstand:  
 
H. Dierks 
Kirchenamtsleiter 
 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13, 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 
Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteichweg 
7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014, E-Mail: amtsblatt@landkreis-aurich.de, zu senden.  
Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 


